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Urteil vom 13. November 2012

in Sachen

A.

Beschuldigter und Berufungsklager

amtlich verteidigt durch Rechtsanwalt Dr. iur. X.

gegen

Staatsanwaltschaft IV des Kantons Ziirich,

Anklagerin und Berufungsbeklagte

betreffend mehrfache Vergewaltigung etc.

Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Affoltern vom 6. September
2011 (DG110004)



Anklage

Die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich vom 17. Februar
2011 ist diesem Urteil beigeheftet (Urk. 18).

Urteil der Vorinstanz:

1.  Der Beschuldigte A. ist schuldig

- der mehrfachen Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs.
1 StGB;

- der mehrfachen sexuellen Notigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1
StGB;

- der Gefahrdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB;

- der Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in
Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 6 StGB;

- der Notigung im Sinne von Art. 181 StGB;
- der versuchten Notigung im Sinne von Art. 181 StGB; sowie
- der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB.

2. Es wird davon Vormerk genommen, dass die Staatsanwaltin die Anklage
gegen den Beschuldigten insofern modifiziert hat, als sie die Vorwurfe der
Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB in den Anklagepunkten 7.

und 8. infolge Verjahrung fallen gelassen hat.

3. Der Beschuldigte A. wird bestraft mit 7 Jahren Freiheitsstrafe, wovon

287 Tage durch Haft erstanden sind.

4. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.



1.

Der Beschuldigte A. wird weiter verpflichtet der Geschadigten 1
B. eine Genugtuung in der Hohe von Fr. 20'000.— zuzuglich Zins zu
5% seit dem 2. September 2007 zu bezahlen.

Die Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf

Fr. 4'000.—; die weitern Kosten betragen

Fr. 35'352.80 amtliche Verteidigung,

Fr. 1'339.— Untersuchungskosten.

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. Die Gerichtskasse wird Uber

die Kosten Rechnung stellen.

Die Kosten, inklusive derjenigen der amtlichen Verteidigung und der Vertre-
tung der Privatklagerin B. , werden dem Beschuldigten A. aufer-

legt.

Berufungsantrage:

Der Verteidigung des Beschuldigten:
(Urk. 64 und Prot. Il S. 12)

Hauptantrage:

Es sei nicht einzutreten auf die Anklagepunkte 1, 2, 4, 7 und 8: Anklagepunkt

1 wegen Verjahrung; Anklagepunkt 2, weil die italienische Prozessvoraus-
setzung des Antrages fehlt; Anklagepunkt 4 gestitzt auf Art. 55a StGB; An-
klagepunkt 7 — fur beide Tatbestande — wegen Verjahrung; Anklagepunkt 8
wegen Verjahrung. In allen anderen Anklagepunkten sei der Beschuldigte

freizusprechen.

2. Aufhebung von Kontaktsperren.

3. Es seien dem Beschuldigten eine angemessene Haftentschadigung und Ge-

nugtuung zuzuerkennen.



4. Es seien die erst- und zweitinstanzlichen Verfahrenskosten zulasten der

Staatskasse zu regeln.
Eventualiter:

Es sei die Verhandlung auszusetzen und erneut vorzuladen nach abge-
schlossener Beweiserganzung im Sinne der bereits gestellten und an sich

abgewiesenen Beweisantrage.

Subeventualiter: (Fur den Fall der Abweisung aller Beweisantrage und eines

Schuldspruchs in den verbleibenden Anklagepunkten)

1. Es sei der Beschuldigte zu bestrafen mit einer teilbedingten Freiheitsstrafe. Der
unbedingte Strafteil sei nach der erstandenen Haft zu bemessen. Die erstan-
dene Haft sei anzurechnen. Die Probezeit fur den bedingten Strafteil sei auf

zwei Jahre zu bemessen.

2. Es sei der Geschadigten eine Genugtuung im praxisublichen Rahmen zuzuer-

kennen.

3. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahren seien zu 1/3 dem Beschuldigten
aufzuerlegen und zu 2/3 auf die Staatskasse zu nehmen. Die Kosten des

zweitinstanzlichen Verfahrens seien ausgangsgemass zu regeln.

b) Der Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich:
(Urk. 65 S. 1)

1. Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils unter Beriicksichtigung des folgenden
Umstandes: Eintritt der Verjahrung bezuglich Anklageziffern 1, 2, 4,7 (teil-

weise) und 8.

2. Bestrafung des Beschuldigten mit 5 1/2 Jahren Freiheitsstrafe.



c) Der Vertreterin der Privatklagerin B.
(Urk. 66 S. 1 und Prot. Il S. 13 f.)

1. Der Beschuldigte und Berufungsklager sei schuldig zu sprechen bezuglich der
Anklagepunkte 3, 5, 6 und 9.

2. Der Beschuldigte und Berufungsklager sei angemessen zu bestrafen unter An-

rechnung der erstandenen Untersuchungshaft.

3. Der Beschuldigte und Berufungsklager sei zu verpflichten, der Privatklagerin
B. eine Genugtuung in Hohe von Fr. 20'000.— zuzuglich 5% Zins seit

2. September 2009 zu bezahlen.

4. Die Kosten des Berufungsverfahrens sowie diejenigen des erstinstanzlichen
Verfahrens (inklusive derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unent-
geltlichen Rechtsvertretung der Privatklagerin) seien dem Beschuldigten

aufzuerlegen.

Erwagungen:

l. Prozessgeschichte

Gegen das eingangs im Dispositiv wiedergegebene Urteil des Bezirksgerichtes
Affoltern vom 6. September 2011 meldete der Verteidiger des Beschuldigten un-
mittelbar nach der mindlichen Eréffnung mindlich zu Protokoll sowie mit Eingabe
vom 7. September 2011 auch schriftlich rechtzeitig die Berufung an (Prot. | S. 9;
Urk. HD 40). Das begrundete Urteil wurde von ihm am 26. Marz 2012 entgegen
genommen (Urk. HD 46). Mit Eingabe vom 3. April 2012 wurde die Berufungser-
klarung im Sinne von Art. 399 Abs. 3 StPO eingereicht (Urk. HD 50). Anschluss-
berufungen wurden keine erhoben. Die Staatsanwaltschaft beantragte mit Einga-
be vom 4. Mai 2012 ausdrucklich die Bestatigung des vorinstanzlichen Urteils
(Urk. HD 56). Mit Eingabe vom 20. Juli 2012 stellte die Verteidigung diverse An-



trage auf Erganzung des Beweismaterials (Urk. HD 58). Diese wurden mit Prasi-

dialverfugung vom 16. Oktober 2012 einstweilen abgewiesen (Urk. HD 59).

Il. Prozessuales

1. Am 1. Januar 2011 ist die Schweizerische Strafprozessordnung in Kraft getre-
ten. Da der angefochtene Entscheid nach diesem Zeitpunkt gefallt wurde, gilt fur
das vorliegende Berufungsverfahren neues Recht (Art. 454 Abs. 1 StPO). Verfah-
renshandlungen, die vor dem Inkrafttreten der neuen Strafprozessordnung ange-
ordnet oder durchgeflihrt wurden, behalten ihre Giltigkeit (Art. 448 Abs. 2 StPO).

2. Gemass Art. 402 i.V.m. Art. 437 StPO wird die Rechtskraft des angefochtenen
Urteils im Umfang der Anfechtung gehemmt. Der Beschuldigte liess Dispositivzif-
fer 2 (Vormerknahme vom Rickzug der Vorwurfe der Drohung im Sinne von

Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB in den Anklagepunkten 7 und 8 durch die Staatsanwalt-
schaft) sowie Dispositivziffer 6 (Kostenfestsetzung) des vorinstanzlichen Urteils
nicht anfechten. Es ist somit vorab festzustellen, dass das vorinstanzliche Urteil in

diesem Umfang in Rechtskraft erwachsen ist.

3.1. Dem Beschuldigten wird in Anklageziffer 1 vorgeworfen, er habe die Privat-
klagerin an einem nicht mehr genau eruierbaren Datum zwischen April und Mai

1999 sexuell gendtigt.

3.2. Gemass Art. 70 aStGB in der in April und Mai 1999 geltenden Fassung be-
trug die Verjahrungsfrist bei diesem Straftatbestand damals 10 Jahre. Zwar konn-
te diese Frist durch Untersuchungshandlungen unterbrochen werden, mit der Fol-
ge, dass sie neu zu laufen begann, wobei die absolute Verjahrung nach 15 Jah-
ren eintrat. Im vorliegenden Verfahren erfolgten die ersten Untersuchungshand-
lungen jedoch erst ab 4. Januar 2010 (Urk. HD 1/1) und mithin in einem Zeitpunkt,
in dem die relative Verjahrungsfrist gemass Art. 70 aStGB in der Fassung, die
zum in der Anklageschrift genannten Tatzeitpunkt galt, bereits abgelaufen war. Da
sich das neue Recht nicht als milder erweist, kommt gemass Art. 389 Abs. 1 StGB

das alte Recht zur Anwendung.



3.3. Es ist nicht ersichtlich, in einem friiheren Zeitpunkt Untersuchungshandlun-
gen mit Bezug auf den unter Anklageziffer 1 eingeklagten Sachverhalt vorge-
nommen worden waren. Hinsichtlich Anklageziffer 1 ist daher gestutzt auf Art. 329
Abs. 4 und 5 StPO das Verfahren einzustellen.

4.1. Wie bereits dargelegt ist Dispositivziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils in
Rechtskraft erwachsen. Mit Bezug auf Anklageziffer 7 ist daher der Vorwurf der
Gefahrdung des Lebens mit Bezug auf eine Handlung, die der Beschuldigte an
einem nicht mehr eruierbaren Datum im Jahr 2000 oder 2001 begangen haben
soll, Gegenstand der Berufung. Da der Tatzeitpunkt in der Anklage nicht genau
umschrieben ist, muss fur die an dieser Stelle zu klarende Frage, ob die Verjah-
rung eingetreten ist, zu Gunsten des Beschuldigten vom gemass Anklageschrift

erstmoglichen Tatzeitpunkt, dem 1. Januar 2000, ausgegangen werden.

4.2. Gemass Art. 70 aStGB in der in den Jahren 2000 und 2001 geltenden Fas-
sung betrug die Verjahrungsfrist beim Straftatbestand der Gefahrdung des Le-
bens 10 Jahre. Zwar konnte auch diese Frist durch Untersuchungshandlungen
unterbrochen werden, mit der Folge, dass sie neu zu laufen begann, wobei die
absolute Verjahrungsfrist 15 Jahre betrug. Im vorliegenden Verfahren erfolgten
die ersten Untersuchungshandlungen jedoch erst ab 4. Januar 2010 (Urk. HD 1/1)
und mithin in einem Zeitpunkt, in dem die relative Verjahrungsfrist gemass Art. 70
aStGB in der zum mutmasslichen Tatzeitpunkt geltenden Fassung, von der im

vorliegenden Verfahren auszugehen ist, bereits abgelaufen war.

4.3. Es ist nicht ersichtlich, in einem fruheren Zeitpunkt Untersuchungshandlun-
gen mit Bezug auf den unter Anklageziffer 7 eingeklagten Sachverhalt vorge-
nommen worden waren. Da sich das neue Recht nicht als milder erweist, kommt
gemass Art. 389 Abs. 1 StGB auch hier das alte Recht zur Anwendung. Hinsicht-
lich der Anklageziffer 7 ist daher, soweit diese nicht schon rechtskraftig erledigt
ist, das Verfahren ebenfalls gestutzt auf Art. 329 Abs. 4 und 5 StPO einzustellen.

5.1. Wie bereits dargelegt ist Dispositivziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils in
Rechtskraft erwachsen. Mit Bezug auf Anklageziffer 8 ist daher der Vorwurf der

versuchten Noétigung mit Bezug auf eine Handlung, die der Beschuldigte an einem



nicht mehr eruierbaren Datum im Sommer 2002 begangen haben soll, Gegen-

stand des Berufungsverfahrens.

5.2. Gemass Art. 70 aStGB in der im Sommer 2002 geltenden Fassung betrug die
Verjahrungsfrist bei diesem Straftatbestand damals 5 Jahre. Zwar konnte auch
diese Frist durch Untersuchungshandlungen unterbrochen werden, mit der Folge,
dass sie neu zu laufen begann. Die absolute Verjahrung trat aber nach 7 V2 Jah-
ren, d.h. Ende 2009 oder anfangs 2010, ein. Da sich das neue Recht nicht als
milder erweist, kommt gemass Art. 389 Abs. 1 StGB auch hier das alte Recht zur
Anwendung. Hinsichtlich der Anklageziffer 8 ist daher, soweit diese nicht schon
rechtskraftig erledigt ist, das Verfahren ebenfalls gestutzt auf Art. 329 Abs. 4 und
5 StPO einzustellen.

6.1. In Anklageziffer 2 wird dem Beschuldigten vorgeworfen, die Privatklagerin an
einem nicht mehr genau eruierbaren Datum zwischen Weihnachten und Neujahr

2001/2002 in ... [Italien] vergewaltigt zu haben.

6.2. Nach dem zum mutmasslichen Tatzeitpunkt geltenden Recht ist dem
Schweizerischen Strafgesetzbuch unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbre-
chen oder Vergehen begeht (Art. 3 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB). Begeht der Tater im
Ausland gegen einen Schweizer oder eine Schweizerin ein Verbrechen oder Ver-
gehen, ist er, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar ist, dem schweizeri-
schen Gesetz unterworfen, wenn er sich in der Schweiz befindet und nicht an das
Ausland ausgeliefert oder wenn er der Eidgenossenschaft wegen dieser Tat aus-
geliefert wird (Art. 5 Abs. 1 aStGB). Ferner ist dem Schweizerischen Strafgesetz-
buch (u.a.) auch derjenige unterworfen, der im Ausland ein Verbrechen oder Ver-
gehen verubt, zu dessen Verfolgung sich die Schweiz durch ein internationales
Ubereinkommen verpflichtet hat, sofern die Tat auch am Begehungsort strafbar
ist, der Tater sich in der Schweiz befindet und nicht an das Ausland ausgeliefert
wird (Art. 6bis Ziff. 1 aStGB). Zwar haben diese Bestimmungen inzwischen gean-
dert. Die neuen Bestimmungen erweisen sich aber nicht als milder, weshalb ge-
mass Art. 2 StGB das alte Recht anwendbar ist. Nach der damaligen Rechtspre-
chung des Bundesgerichts ist die schweizerische Gerichtsbarkeit aufgrund des

passiven Personalitatsprinzips gemass Art. 5 Abs. 1 aStGB grundsatzlich zwar



erst dann zu bejahen, wenn bei einer moglichen Auslieferung des sich in der
Schweiz befindenden Taters der auslandische Tatortstaat auf Anfrage hin auf ei-
ne Strafverfolgung ausdrucklich oder konkludent verzichtet hat. Ausnahmsweise
kann jedoch (u.a.) dann von einer Anfrage beim Tatortstaat abgesehen werden,
wenn der Bezug zur Schweiz nicht nur darin besteht, dass das Opfer Schweizer
ist, sondern zusatzlich sowohl die Tat als auch der Tater in einer engen Bezie-
hung zur Schweiz stehen (BGE 121 IV 145 ff., E. 2b/bb und 2b/cc.).

6.3. Diese Voraussetzungen sind hier gegeben. Die Privatklagerin ist Schweize-
rin. Der Beschuldigte ist italienischer Staatsangehdriger, wohnt indes seit seinem
16. Lebensjahr in der Schweiz (Urk. HD 12/3 S. 1 und S. 3; Urk. HD 34 S. 2). Er
unterhielt mit der Privatklagerin eine langjahrige Partnerschaft, aus der zwei Kin-
der hervorgingen, wobei der gemeinsame Lebensmittelpunkt stets in der Schweiz
lag. Die eingeklagte Vergewaltigung soll im Rahmen dieser Partnerschaft stattge-
funden haben; sie stellt somit, sollte sie sich wie eingeklagt ereignet haben, ein
Beziehungsdelikt mit engem Bezug zur Schweiz dar. Dass sie sich in Italien ab-
gespielt habe, wo sich die Parteien ferienhalber und nur flir wenige Tage aufhiel-
ten, erscheint unter diesen Umstanden eher zufallig und sekundar, auch zumal
dem Beschuldigten weitere Ubergriffe auf die Privatklagerin vorgeworfen werden,
welche ausnahmslos in der Schweiz stattgefunden haben sollen. Im Ergebnis ist
es deshalb vertretbar, die schweizerische Gerichtsbarkeit zu bejahen, obwohl

nicht abgeklart wurde, ob der Tatortstaat um Auslieferung ersuchen wirde.

6.4. Nach dem Grundsatz der lex mitior (Art. 6 Ziff. 1 aStGB) ist auf diesen Sach-
verhalt das italienische Recht anwendbar. Zwar sieht dieses fur den Tatbestand
der Vergewaltigung eine Mindeststrafe von funf Jahren Freiheitsentzug vor (Art.
609bis Codice Penale), und somit eine deutlich hdhere Mindeststrafe als das
schweizerische Recht (Art. 190 Abs. 1 StGB). Die Vergewaltigung ist im italieni-
schen Recht aber grundsatzlich als Antragsdelikt ausgestaltet, wobei die Antrags-
frist sechs Monate betragt (Art. 609septies Codice Penale; siehe BSK StGB |-
Riedo/Saurer, Art. 55a N. 13). Das galt auch im Zeitraum, in dem sich gemass der
Anklage die eingeklagte Tat ereignet haben soll, namlich zwischen Weihnachten
und Neujahr 2001/2002. Zwar sah Art. 609septies Codice Penale schon im mut-



masslichen Tatzeitpunkt fir gewisse Falle die Verfolgung von Amtes wegen vor.
Eine derartige Ausnahme ist aber vorliegend nicht gegeben. Dass die Privatklage-
rin fristgerecht einen Strafantrag gestellt hatte, ist nicht ersichtlich. Somit fehlt es
nach italienischem Recht an einer Prozessvoraussetzung. Dies hat zur Folge,
dass das italienische Recht das mildere ist, denn in Anwendung dieses Rechts ist
wegen des Fehlens eines rechtzeitig gestellten Strafantrags das Verfahren hin-
sichtlich Anklageziffer 2 gestutzt auf Art. 329 Abs. 4 und 5 StPO einzustellen.

6.5. Ware das Verfahren nicht einzustellen, ware der Beschuldigte aber ohnehin
vom Vorwurf der Vergewaltigung gemass Anklageziffer 2 freizusprechen. Auch
wenn voll auf die belastenden Aussagen der Privatklagerin abgestellt wirde,
konnte namlich, was die subjektiv wesentlichen Punkte des Sachverhalts angeht,
nicht erstellt werden, dass der Beschuldigte im Zeitpunkt, in dem er den Ge-
schlechtsverkehr vollzog, wusste, dass die Privatklagerin damit nicht einverstan-
den war. Zwar ware davon auszugehen, dass die Privatklagerin ihm das am An-
fang der Ereignisse gesagt hatte. Da sie aber nachher gemass ihren eigenen
Aussagen ihre Jeans teilweise selber auszog und auch wieder ihre Position ein-
nahm (Urk. HD 3/3 S. 13; Urk. HD 3/4 S. 9 f.), kdnnte nicht ausgeschlossen wer-
den, dass der Beschuldigte dies als Zeichen wertete, dass die Privatklagerin nun
doch mit dem Geschlechtsverkehr einverstanden war, und dies auch so werten
durfte. Zwar wirden gewisse Zweifel verbleiben, weil der Beschuldigte gemass
den Aussagen der Privatklagerin mit seinen Beinen die ihrigen auseinanderge-
druckt habe. Da dies jedoch auch bei einvernenmlichem Geschlechtsverkehr vor-
kommen kann, ware damit nicht erstellt, dass der Beschuldigte vom fehlenden
Einverstandnis der Privatklagerin Kenntnis hatte oder haben musste. Dem im Zu-
sammenhang mit diesem Vorwurf von der Verteidigung vorgebrachten Einwand,
die Privatklagerin habe hinsichtlich der Position, die sie beim Geschlechtsverkehr
eingenommen habe, widerspruchlich ausgesagt (Urk. HD 64 S. 15), ist dennoch
entgegenzuhalten, dass der Beschuldigte den Geschlechtsverkehr als solchen
gar nicht bestreitet (Urk. HD 63 S. 9 f.). Darlber hinaus sprache die von der Ver-
teidigung anlasslich der Berufungsverhandlung (Urk. HD 64 S. 15) als Beispiel fur
widerspruchliche Aussagen angefuhrte Bemerkung der Privatklagerin, im Eltern-

haus des Beschuldigten habe es aufgrund der raumlichen Verhaltnisse mit dem



Sex nicht geklappt (Urk. HD 3/8 S. 16), nicht gegen eine Vergewaltigung an einer
anderen Ortlichkeit.

7.1. Die Vorinstanz ging davon aus, dass der Sachverhalt gemass Anklageziffer 4
erstellt sei (Urk. HD 48 S. 84) und qualifizierte das eingeklagte Verhalten des Be-
schuldigten als einfache Korperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1
StGB (Urk. HD 48 S. 94 f.).

7.2. Der Straftatbestand der einfachen Korperverletzung ist gemass dem im mut-
masslichen Tatzeitpunkt geltenden Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB grundsatzlich als
Antragsdelikt ausgestaltet. Um ein Offizialdelikt handelt es sich gemass Art. 123
Ziff. 2 Abs. 6 aStGB, wenn der Tater der Lebenspartner des Opfers ist, sofern sie
auf unbestimmte Zeit einen gemeinsamen Haushalt fuhren und die Tat wahrend

dieser Dauer oder bis zu einem Jahr nach der Trennung begangen wurde.

7.3. Die Privatklagerin stellte gemass Polizeirapport vom 21. April 2006 bezuglich
des in Anklageziffer 4 aufgefihrten Sachverhaltes einen Strafantrag wegen Tat-
lichkeiten (Urk. HD 2/1 S. 2; Urk. HD 2/2), obwohl es sich gestutzt auf Art. 123
Ziff. 2 Abs. 6 aStGB um ein Offizialdelikt handelte. Sie zog diesen Strafantrag
aber am 2. Juni 2006 zurick (Urk. HD 2/1 S. 3; Urk. HD 2/2) und brachte damit
zum Ausdruck, keine strafrechtliche Verfolgung des Beschuldigten zu winschen.
Diese Willensausserung stellt eine Erklarung im Sinne von Art. 55a Abs. 1 lit. b
StGB dar.

7.4. Nach Art. 55a Abs. 1 StGB kann die zustandige Behorde der Strafrechtspfle-
ge das Verfahren provisorisch einstellen, wenn das Opfer die Lebenspartnerin
des Taters ist und darum ersucht. Wird dieses Ersuchen nicht innerhalb von
sechs Monaten nach der provisorischen Einstellung des Verfahrens widerrufen,
stellt die zustandige Behorde der Strafrechtspflege gemass Art. 55a Abs. 2 und 3
StGB das Verfahren definitiv ein.

7.5. Obwohl es sich bei Art. 55a StGB dem Wortlaut nach um eine "Kann"-
Vorschrift handelt, liegt die FortfUhrung des Verfahrens keineswegs im freien Er-

messen der Behdrde. Zwar verlangt das Bundesgericht tatsachlich ,im Einzelfall



eine Interessenabwagung (...) insbesondere zwischen dem Strafverfolgungsinte-
resse und dem Interesse des Opfers®. Das Bundesgericht bekraftigt auch, dass
die Strafverfolgung selbst dann fortgesetzt werden kdnne, ,wenn das Opfer ein
Gesuch um Verfahrenseinstellung vorgelegt hat”, womit vermieden werden kon-
ne, dass der Entscheid Uber die Einstellung allein auf dem Opfer laste (vgl. dazu
BBI 2003 1925). Das Bundesgericht fahrt indessen explizit fort: ,Ein solches
Ubergehen des Einstellungsbegehrens im wohlverstandenen Interesse des Op-
fers kann nur insoweit zulassig sein, als die Behdrde den begrindeten Eindruck
hat, das Begehren sei nicht Ausdruck einer selbstbestimmten Entscheidung.” Die-
se habe deshalb zu untersuchen, ob das Opfer seine Entscheidung autonom ge-
troffen habe. ,Grundsatzlich kann die Behdrde somit nur an der Strafverfolgung
festhalten, wenn sie zum Schluss kommt, der Antrag auf Verfahrenseinstellung
entspreche nicht dem freien Willen des Opfers® (Entscheide des Bundesgerichtes
vom 21. Marz 2006, 6S.454/2004, und vom 21. Dezember 2009, 6B_835/2009).

In der Folge stellte das Bundesgericht in seinem Entscheid vom 21. Marz 2006
dann allerdings — trotz Annahme eines gultigen, nicht unfreiwilligen Ersuchens ei-
nes der damaligen Opfer, der Ehefrau des Taters — fest, die Vorinstanz habe sich
im Rahmen ihres Ermessens gehalten, wenn sie die Strafuntersuchung wegen
versuchter Notigung gleichwohl nicht eingestellt habe. Begrundet wurde dies al-
lerdings damit, dass eine entsprechende Einstellung des Verfahrens weder das
gleichzeitige Verfahren wegen Gefahrdung des Lebens, noch gar das Strafverfah-
ren wegen Notigung und Gefahrdung des Lebens der Tochter beendet hatte,
weshalb sich die vom Gesetzgeber beabsichtigte ,Erleichterung der familienrecht-
lichen Situation“ auch bei einer teilweisen Einstellung nicht hatte erreichen lassen,
zumal der Schuldspruch in diesen anderen Anklagepunkten zu bestatigen sei
(Erw. 3 am Ende).

Das Bundesgericht stellte damit auch da auf die Interesselage aus der Sicht des
Opfers ab und postulierte somit nicht, es kdbnne namentlich im Interesse der All-
gemeinheit und zugleich entgegen der unverfalschten Willenserklarung des Op-
fers im Sinne von Art. 55a StGB eine Untersuchung weitergefihrt werden. Dies

leuchtet ein, ware doch nicht einzusehen, warum die Interessen der Allgemeinheit



namentlich bei Delikten, deren Verfolgung grundsatzlich einen Strafantrag vo-
raussetzt, da und nur da in den Vordergrund geschoben werden sollten, wo es
sich beim Tatopfer um eine in Lebenspartnerschaft mit dem Tater befindliche Per-
son handelt. Interessen der Allgemeinheit geben jedenfalls keine Handhabe, bei
Vorliegen eines Antragsdelikts vom Erfordernis eines solchen Antrags im Einzel-

fall abzusehen.

7.6. Ob Hinweise auf eine Beeintrachtigung der Willensfreiheit der Privatklagerin
fehlten, ist bezogen auf den Zeitpunkt des Riickzugs zu prifen. Damals lagen
keine solchen Anhaltspunkte vor, zumal die Privatklagerin erklarte, dies aus freien
Stucken, vor allem wegen der Kinder zu tun, und ferner angab, sie werde sich
vom Beschuldigten trennen und sehe in einer Bestrafung keinen Sinn mehr (Urk.
HD 2/1 S. 3). Die Trennungsabsicht der Privatklagerin ware der vom Gesetzgeber
beabsichtigten ,Erleichterung der familienrechtlichen Situation® nicht entgegen
gestanden, hatten die Parteien doch bereits in jenem Zeitpunkt zwei gemeinsame
Kinder, weshalb absehbar war, dass auch nach einer Trennung weiterhin Kontak-
te notwendig sein wirden. Hinzu kommt, dass es sich im damaligen Zeitpunkt um
den einzigen von der Privatklagerin den Behorden gegenuber geausserten Vor-

wurf gegen den Beschuldigten handelte.

7.7. Bei dieser Sachlage ist die einwandfreie Willensausserung der Privatklagerin
zu respektieren und hatte die Strafuntersuchung wegen Koérperverletzung schon
im Jahre 2006 definitiv eingestellt werden mussen. Auch hinsichtlich Anklageziffer
4 ist das Verfahren daher gestutzt auf Art. 329 Abs. 4 und 5 StPO einzustellen.

7.8. Auch bei der Drohung im Sinne von Art. 180 StGB handelt es sich grundsatz-
lich um ein Antragsdelikt. Da sich dieses von der Anklagebehorde behauptete De-
likt gemass Ziffer 9 der Anklageschrift am 3. Januar 2010 ereignet haben soll und
die Privatklagerin am 5. Januar 2010 (Urk. HD 1/2)und C.__ am 15. Januar
2010 (Urk. HD 1/5) innerhalb der Frist gemass Art. 31 StGB einen Strafantrag

stellten, ist diese Voraussetzung erfullt.

8.1. Mit Eingabe vom 20. Juli 2012 liess der Beschuldigte durch seine Verteidi-

gung beantragen, es sei betreffend die Privatklagerin ein Glaubwurdigkeits- und



Glaubhaftigkeitsgutachten durch eine in Psychotraumatologie erfahrene Gut-
achterpersonlichkeit erstellen zu lassen, es seien anlasslich der Berufungsver-
handlung der Sohn sowie der Bruder des Beschuldigten als Zeugen einzuver-
nehmen, es seien diverse Beilagen zu den Akten zu nehmen, es seien die Akten
der Vormundschaftsbehdérde D. aus den Jahren 2006/2007 betreffend die
Privatklagerin und die beiden Kinder beizuziehen, es seien die |V-Akten der Pri-
vatklagerin beizuziehen und es sei vom Gericht abzuklaren, ob auch fur den
frGheren Freund der Privatklagerin aus dem Scheitern der Beziehung ein Strafver-
fahren resultiert habe, wobei von der Privatklagerin dessen Personalien zu ver-
langen und allfallige Strafakten beizuziehen seien (Urk. HD 58 S. 1 f.). Diese An-
trage wurden mit Prasidialverfugung vom 16. Oktober 2012 einstweilen abgewie-
sen (Urk. HD 59), anlasslich der Berufungsverhandlung indessen erneuert (Prot. Il
S. 7). Im Verlaufe der Berufungsverhandlung zog der Verteidiger den Antrag be-
treffend Beizug der IV-Akten der Privatklagerin sowie den Antrag, es seien allfalli-
ge Akten Uber Strafverfahren gegen E._ , den Ex-Freund der Privatklagerin,
beizuziehen, zurtck (Urk. HD 64 S. 33).

8.2. Was die beantragte Zeugeneinvernahme des Sohnes sowie des Bruders des
Beschuldigten angeht, ist nicht ersichtlich, was diese zur Sachverhaltsklarung bei-

tragen konnten.

Die Verteidigung geht davon aus, dass der Sohn des Beschuldigten Angaben da-
zu machen konne, ob das Bett und die Matratze der Privatklagerin im Zeitpunkt
deren Wegzugs aus D.__ mit Blut getrankt gewesen seien oder nicht (Urk. HD
58 S. 4). Selbst wenn der beantragte Zeuge aussagen wurde, er habe beim Um-
zug auf der Matratze keine Blutspuren gesehen, wurde dies indes nicht zur Kla-
rung des Sachverhalts beitragen. Die Privatklagerin gab namlich — insofern ist ihre
entsprechende Aussage von der Vorinstanz nicht vollumfanglich wiedergegeben
worden (Urk. HD 48 S. 11) — zu Protokoll, das Blut sei auf dem Fixleintuch und
dem Matratzenschoner und auch leicht auf der Matratze darunter gewesen (Urk.
HD 3/2 S. 9; Hervorhebung beigefligt). In diesem Fall ist ohne Weiteres denkbar,
dass der beantragte Zeuge, wenn er die Matratze beim Umzug gesehen hatte,

Blutspuren darauf Ubersehen haben kdonnte, zumal das Hauptaugenmerk bei ei-



nem Umzug in aller Regel nicht auf den Zustand einer Matratze gerichtet sein
wird. Hinzu kommt, dass die damalige Nachbarin der Privatklagerin, F.__ | an-
I&sslich ihrer polizeilichen Einvernahme vom 21. Januar 2010 aussagte, die Pri-
vatklagerin habe nach der Tat das Bett gereinigt (Urk. HD 5/5 S. 2). Sollte sich der
Sachverhalt gemass Anklageziffer 5 tatsachlich ereignet haben, muss daher auch
die Moglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die Matratze im Zeitpunkt des
Umzugs gereinigt war und aus diesem Grunde keine Blutspuren mehr darauf

sichtbar waren.

G1.____, ein Bruder des Beschuldigten, soll gemass der Verteidigung zur Be-
ziehung des Beschuldigten mit der Privatklagerin Aussagen machen konnen (Urk.
HD 58 S. 4). Inwiefern dies im vorliegenden Verfahren von Nutzen sein konnte, ist
indessen nicht ersichtlich. Selbst wenn der Beschuldigte und die Privatklagerin
von ihm — im Gegensatz zum weiteren Bruder G2._ (Urk. HD 5/7 S. 5 ff.) und
zuH._ |, einem Freund des Beschuldigten (Urk. HD 5/10 S. 2 f.) — stets als
harmonisches und gluckliches Paar wahrgenommen worden waren, bedeutet dies
nicht, dass der Sachverhalt sich nicht wie eingeklagt ereignet haben kann. Bei se-
xueller oder sonstiger Gewalt innerhalb einer Ehe oder anderen Beziehung han-
delt es sich fiir viele Betroffene nach wie vor um ein Tabu-Thema; Ubergriffe die-
ser Art werden haufig selbst vor dem engsten personlichen Umfeld verheimlicht.
Somit ist auf den Antrag auf Einvernahme dieser beiden Zeugen nicht weiter ein-

zugehen.

8.3.1. Gemass Art. 164 Abs. 1 StPO werden das Vorleben und die personlichen
Verhaltnisse einer Zeugin oder eines Zeugen nur abgeklart, soweit dies zur Pru-
fung ihrer Glaubwurdigkeit erforderlich ist. Ferner kann die Verfahrensleitung ge-
stutzt auf Art. 164 Abs. 2 StPO eine ambulante Begutachtung der Zeugin oder
des Zeugen anordnen, wenn Zweifel an der Urteilsfahigkeit bestehen oder An-
haltspunkte fur psychische Storungen vorliegen, sofern die Bedeutung des Straf-
verfahrens und des Zeugnisses dies rechtfertigt. Grundsatzlich ist es Aufgabe des
Gerichts, Zeugenaussagen zu wurdigen und dabei die Prifung der Glaubwurdig-
keit eines Zeugen sowie der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen vorzunehmen. Die

Einholung eines Gutachtens drangt sich aber etwa dann auf, wenn die Beurtei-



lung der Qualitat einer Aussage von der Bewertung spezifischer Umstande in der
Person des Zeugen abhangig ist, welche ein besonderes Fachwissen auf dem
Gebiet der Psychiatrie und/oder Psychologie verlangen. Dies kann etwa dann der
Fall sein, wenn zu klaren ist, ob der Zeuge angesichts seines individuell-
konkreten Entwicklungs- bzw. Geisteszustandes Uberhaupt die Fahigkeit besitzt,
sachgerecht Wahrnehmungen zu machen, diese zu verarbeiten und wiederzuge-
ben, oder Anzeichen ernsthafter medizinischer oder psychischer Stérungen vor-
liegen, welche die Aussagefahigkeit des Zeugen generell beeintrachtigen knnen
(BSK StPO-Bahler, Art. 164 N 7).

8.3.2. Vorliegend sind keine Grunde ersichtlich, weshalb es dem Gericht nicht
moglich sein sollte, die Prifung der Glaubwurdigkeit der als Zeugin einvernom-
menen Privatklagerin sowie der Glaubhaftigkeit inrer Aussagen selber vorzuneh-
men. Insbesondere liegen keinerlei Anhaltspunkte daflir vor, dass die Privatklage-
rin aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation oder aus einer Traumatisierung her-
aus nicht in der Lage gewesen ware, wahrheitsgemasse Aussagen zu machen
(Naheres dazu nachfolgend unter Ziff. 4.1.). Somit ist kein Glaubwirdigkeits- und
Glaubhaftigkeitsgutachten einzuholen und sind die vormundschaftlichen Akten -

entgegen dem Antrag der Verteidigung - nicht beizuziehen.

8.4. Zu den Akten genommen wurden dagegen die Beilagen zur Eingabe vom 20.
Juli 2012 (Urk. HD 58a/1-7).

Ill. Sachverhalt

1. Der Beschuldigte bestreitet die Sachverhaltsdarstellung der Anklagebehdrde
vollumfanglich (Urk. HD 4/14 S. 9; Urk. HD 63 S. 5 ff.).

2.1.Im Strafprozess gilt der Grundsatz der Unschuldsvermutung (Art. 10 Abs. 1
StPO). Bestreitet ein Beschuldigter die ihm vorgeworfenen Taten, ist der Sach-
verhalt aufgrund der Untersuchungsakten und der vor Gericht vorgebrachten Ar-
gumente nach den allgemein gultigen Beweisregeln zu erstellen. Auch gemass
der aus Art. 8 und 32 Abs. 1 BV fliessenden und in Art. 6 Ziff. 2 EMRK veranker-

ten Maxime "in dubio pro reo" ist bis zum gesetzlichen Nachweis seiner Schuld zu



vermuten, dass der einer strafbaren Handlung Beschuldigte unschuldig ist (Urteile
des Bundesgerichts 1P.587/2003 vom 29. Januar 2004, E. 7.2., und 1P.437/2004
vom 1. Dezember 2004, E. 4.2.; Pra 2002 S. 4 f. Nr. 2und S. 957 f. Nr. 180; BGE
127 140, 120 la 31. E. 2b). Als Beweiswurdigungsregel besagt die Maxime, dass
sich der Strafrichter nicht von der Existenz eines fur den Beschuldigten unglnsti-
gen Sachverhaltes uberzeugt erklaren darf, wenn bei objektiver Betrachtung
Zweifel bestehen, ob sich der Sachverhalt so verwirklicht hat (Urteile des Bun-
desgerichtes 6B_795/2008 vom 27. November 2008, E. 2.4., und 6B_438/2007
vom 26. Februar 2008, E. 2.1.). Die Uberzeugung des Richters muss auf einem
verstandesgemass einleuchtenden Schluss beruhen und fur den unbefangenen
Beobachter nachvollziehbar sein (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6. A., Basel 2006, § 54 Rz 11 ff.). Wenn erhebliche oder nicht
zu unterdriickende Zweifel bestehen, ob sich der Sachverhalt so abgespielt hat,
wie er eingeklagt ist, ist der Beschuldigte nach dem Grundsatz "in dubio pro reo"
freizusprechen (Bernard Corboz, "in dubio pro reo", in ZBJV 1993, N 419 f.). So-
weit ein direkter Beweis nicht mdglich ist, ist der Nachweis der Tat mit Indizien zu
fuhren, wobei die Gesamtheit der einzelnen Indizien, deren "Mosaik" zu wirdigen
ist (vgl. dazu auch Pra 2004 Nr. 51 S. 256, Ziff. 1.4.; Pra 2002 Nr. 180 S. 962 f.,
Ziff. 3.4.).

2.2. Aufgabe des Richters ist es demzufolge, seinem Gewissen verpflichtet, in ob-
jektiver Wirdigung des gesamten Beweisergebnisses zu prifen, ob er von einem
bestimmten Sachverhalt Uberzeugt ist und an sich mogliche Zweifel an dessen
Richtigkeit zu Uberwinden vermag (Art. 10 Abs. 2 StPO; ZR 72 Nr. 80; Max Gul-
dener, Beweiswlrdigung und Beweislast, S. 7; Pra 2004 Nr. 51 S. 256 Ziff. 1.4.;
BGE 124 1V 88, 120 1A 31 E. 2c). Es liegt in der Natur der Sache, dass mit
menschlichen Erkenntnismitteln keine absolute Sicherheit in der Beweisflihrung
erreicht werden kann. Daher muss es genugen, dass das Beweisergebnis uber
jeden vernunftigen Zweifel erhaben ist (vgl. Kassationsgerichtsentscheid vom 26.
Juni 2003, Nr. 2002/387S, E. 2.2.1. mit Hinweisen). Bloss abstrakte oder theoreti-
sche Zweifel durfen dabei nicht massgebend sein, weil solche immer mdglich sind
(Hauser/Schweri/Hartmann, a.a.0O., § 54 N 12, Urteile des Bundesgerichtes
6B_297/2007 vom 4. September 2007, E. 3.4., und 1 P.587/2003 vom 29. Januar



2004, E. 7.2.). Es genugt also, wenn vernlnftige Zweifel an der Schuld ausge-
schlossen werden kdonnen. Hingegen darf ein Schuldspruch nie auf blosser Wahr-

scheinlichkeit beruhen.

2.3. Wie bereits angesprochen kénnen auch indirekte, mittelbare Beweise, soge-
nannte Anzeichen oder Indizien, einen fur die Beweisfuhrung bedeutsamen
Schluss erlauben. Indizien sind Tatsachen, die einen Schluss auf eine andere,
unmittelbar erhebliche Tatsache zulassen. Beim Indizienbeweis wird somit vermu-
tet, dass eine nicht bewiesene Tatsache gegeben ist, weil sich diese Schlussfol-
gerung aus bewiesenen Tatsachen (Indizien) nach der Lebenserfahrung auf-
drangt. Der Indizienbeweis ist dem direkten Beweis gleichwertig (Hau-
ser/Schweri/Hartmann, a.a.O., § 59 N 14). Da ein Indiz immer nur mit einer ge-
wissen Wahrscheinlichkeit auf die Taterschaft oder die Tat hinweist, Iasst es, ein-
zeln betrachtet, die Méglichkeit des Andersseins offen, enthalt daher auch den
Zweifel (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, ZStrR 108/1991, S.
309; Derselbe, Die Beweisfuhrung in Strafsachen, insbesondere der Indizienbe-
weis, Zurich 1974/75, S. 49). Es ist jedoch zulassig, aus der Gesamtheit der ver-
schiedenen Indizien, welche je flr sich allein betrachtet nur mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit auf eine bestimmte Tatsache oder Taterschaft hindeuten und
insofern Zweifel offen lassen, auf den vollen rechtsgentigenden Beweis von Tat
oder Tater zu schliessen (Entscheide des Bundesgerichtes 6B_365/2009 vom 12.
November 2009, E. 1.4., 6B_332/2009 vom 4. August 2009, E. 2.3. mit Hinwei-
sen, und 6B_297/2007 vom 4. September 2007, E. 3.4.; Hauser/Schweri/Hart-
mann, a.a.0., § 59 N 15).

2.4, Stutzt sich die Beweisfuhrung auf die Aussagen von Beteiligten, so sind diese
frei zu wardigen. Es ist anhand samtlicher Umstande, die sich aus den Akten und
den Verhandlungen ergeben, zu untersuchen, welche Sachdarstellung tUberzeu-
gend ist, wobei es vorwiegend auf den inneren Gehalt der Aussagen ankommt,
verbunden mit der Art und Weise, wie die Angaben erfolgten. Bei der Wurdigung
von Aussagen darf nicht einfach auf die Persdnlichkeit oder allgemeine Glaub-
wurdigkeit von Aussagenden abgestellt werden. Massgebend ist vielmehr die

Glaubhaftigkeit der konkreten, im Prozess relevanten Aussagen. Diese sind einer



kritischen Wirdigung zu unterziehen, wobei auf das Vorhandensein von soge-
nannten Realitatskriterien grosses Gewicht zu legen ist (vgl. Rolf Bender, Die
haufigsten Fehler bei der Beurteilung von Zeugenaussagen, in SJZ 81 [1985] S.
53 ff.; Bender/Nack/Treuer, Tatsachenfeststellungen vor Gericht, Glaubwurdig-
keits- und Beweislehre, Vernehmungslehre, 3. Auflage, Minchen 2007, N 310 ff.
und N 350 ff.). Die wichtigsten Realitatskriterien sind dabei die "innere Geschlos-
senheit" und "Folgerichtigkeit in der Darstellung des Geschehensablaufs", "kon-
krete und anschauliche Wiedergabe des Erlebnisses" sowie die "Schilderung des
Vorfalles in so charakteristischer Weise, wie sie nur von demjenigen zu erwarten
ist, der den Vorfall selber miterlebt hat", "Kenntlichmachung der psychischen Si-
tuation von Tater und Zeuge bzw. unter Mittatern", "Selbstbelastung oder unvor-
teilhafte Darstellung der eigenen Rolle", "Entlastungsbemerkungen zugunsten des
Beschuldigten" und "Konstanz der Aussage bei verschiedenen Befragungen, wo-
bei sich aber sowohl Formulierungen als auch die Angaben Uber Nebenumstande
verandern konnen" (Robert Hauser, Der Zeugenbeweis im Strafprozessrecht mit
Berucksichtigung des Zivilprozesses, Zurich 1974, S. 316). Andererseits sind
auch allfallige Phantasiesignale zu bericksichtigen. Als Indizien fur falsche Aus-
sagen gelten "Unstimmigkeiten oder grobe Widerspruche in den eigenen Aussa-
gen", "Zurucknahme oder erhebliche Abschwachungen in den urspringlichen An-
schuldigungen", "Ubersteigerungen in den Beschuldigungen im Verlaufe von
mehreren Einvernahmen”, "unklare, verschwommene oder ausweichende Antwor-
ten" sowie "gleichformig, eingeubt und stereotyp wirkende Aussagen”. Als gene-
relle Phantasiesignale nennen Bender/Nack/Treuer die "Schwarz-Weiss-Malerei",
die "Verarmung der Aussage", das "Flucht- und Begriandungssignal" und die "be-
hauptete Akzeptanz gegenuber bezweifelbaren Rechtsverklrzungen", wobei wei-
ter festgehalten wird, den "Phantasiebegabten" falle es ganz allgemein leichter,
von eigenen Aussagen und Aktivitaten zu berichten, als die Antworten und Reak-
tionen der Gegenseite zu erfinden. Wenn das eine oder andere Phantasiesignal
auftritt, braucht die Aussage nicht verworfen zu werden. Es ist dann aber eine
ausreichende Zahl von erstklassigen Realitatskriterien zu fordern. Bei haufigem

Auftreten von Phantasiesignalen sollten an die Zahl und Qualitat der Realitatskri-
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terien strenge Anforderungen gestellt werden, damit eine Aussage als zuverlassig

eingestuft werden kann (Bender/Nack/Treuer, a.a.0., N 429 ff.).

2.5. Damit kommt der allgemeinen Glaubwurdigkeit des Aussagenden nach neue-
ren Erkenntnissen kaum mehr Bedeutung zu. Weitaus bedeutender fur die Wahr-
heitsfindung als die allgemeine Glaubwurdigkeit ist die Glaubhaftigkeit der konkre-

ten Aussagen.

2.6. Angesichts der Unschuldsvermutung besteht Beweisbedurftigkeit, d.h. der
verfolgende Staat hat dem Beschuldigten alle objektiven und subjektiven Tatbe-
standselemente nachzuweisen (vgl. dazu Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, 4.
Auflage, Zurich 2004, N 599) und nicht der Beschuldigte seine Unschuld (BGE
127 |1 40 und Urteile des Bundesgerichtes 1P.437/2004 vom 1. Dezember 2004,
E. 4.3., sowie 6S_154/2004 vom 30. November 2005, E. 4.).

2.7. Der Grundsatz "in dubio pro reo" findet als Beweislastregel keine Anwen-
dung, wenn der Beschuldigte eine ihn entlastende Behauptung aufstellt, ohne
dass er diese in einem Mindestmass glaubhaft machen kann. Es tritt namlich in-
soweit eine Beweislastumkehr ein, als nicht jede aus der Luft gegriffene Schutz-
behauptung von der Anklagebehoérde durch hieb- und stichfesten Beweis wider-
legt werden muss. Ein solcher Beweis ist nur dann zu verlangen, wenn gewisse
Anhaltspunkte wie konkrete Indizien oder eine naturliche Vermutung fur die Rich-
tigkeit der Behauptung sprechen bzw. diese zumindest als zweifelhaft erscheinen
lassen, oder wenn der Beschuldigte sie sonstwie glaubhaft macht (vgl. Kassati-
onsgerichtsentscheid vom 2. November 2004, Nr. AC040082, E. 3.5, Stefan
Trechsel, SJZ 1981 S. 320).

3.1. An relevanten Beweismitteln liegen die Aussagen des Beschuldigten, der Pri-
vatklagerin sowie weiterer Zeugen vor. Ferner liegen zwei von Arzten der Privat-
klagerin ausgestellte Arztzeugnisse und Textnachrichten des Beschuldigten bei

den Akten. Der Verwertbarkeit dieser Beweismittel steht nichts entgegen.

3.2. Die Aussagen des Beschuldigten, der Privatklagerin sowie der Ubrigen Zeu-

gen wurden von der Vorinstanz ausfuhrlich wiedergegeben (Urk. HD 48 S. 8 ff.),
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weshalb zur Vermeidung von Wiederholungen darauf verwiesen werden kann
(Art. 82 Abs. 4 StPO). Soweit Erganzungen notwendig sind, sind diese im Rah-

men der nachfolgenden Beweiswurdigung vorzunehmen.

3.3.1. Hinsichtlich der Glaubwurdigkeit des Beschuldigten ist festzuhalten, dass er
gemass dem in der ersten Phase der Untersuchung noch geltenden kantonalen
Strafprozessrecht zunachst als Angeschuldigter und hernach als Beschuldigter
einvernommen und somit nicht unter der Strafandrohung von Art. 307 StGB zu
wahrheitsgemassen Aussagen verpflichtet wurde. Zudem durfte er als direkt vom
Verfahren Betroffener, dem eine langjahrige Freiheitsstrafe droht, ein durchaus
nachvollziehbares Interesse daran haben, die Geschehnisse in einem fur ihn
gunstigen Licht darzustellen. Seine Aussagen sind unter diesem Gesichtspunkt

mit Vorsicht zu wirdigen.

3.3.2. Was die generelle Glaubwdurdigkeit der Privatklagerin angeht, ist zu bertick-
sichtigen, dass sie ihre Aussagen als Zeugin unter der strengen Strafandrohung
von Art. 307 StGB deponierte. Sie macht bedeutende Zivilanspriche gegen den
Beschuldigten geltend, weshalb sie ein erhebliches finanzielles Interesse am
Ausgang des Verfahrens hat. Dafir, dass die Privatklagerin aus medizinischen
Grunden daran gehindert gewesen sein konnte, wahrheitsgemass auszusagen,
liegen keinerlei Hinweise vor (vgl. vorstehend Ziff. 11.8.3.2. f. und nachstehend Ziff.
4.1.). Insbesondere ergibt die Auswertung der bei den Akten liegenden Video-
Aufnahmen der Einvernahmen vom 15. und 16. Marz sowie vom 22. April 2010
(Urk. HD 3/5, 3/7 und 3/9), dass die Privatklagerin in ihren kognitiven Fahigkeiten
in keiner Weise eingeschrankt war und prazise auf die ihr gestellten Fragen ant-
wortete. Relevant ist aber, dass es sich beim Beschuldigten um den langjahrigen
Lebenspartner der Privatklagerin handelt, von dem sie sich im April 2008 trennte
(Urk. HD 3/1 S. 5 f.), dass diese Beziehung unabhangig davon, ob sich die in der
Anklage aufgefuhrten Sachverhalte verwirklicht haben oder nicht, ausseror-
dentlich schwierig war und dass der Beschuldigte nur kurze Zeit nach der Tren-
nung seine heutige Ehefrau heiratete. Nicht ausser Acht gelassen darf ferner,
dass der Beschuldigte und die Privatklagerin zwei gemeinsame Kinder haben und

es in der Vergangenheit zu Konflikten im Zusammenhang mit der Ausubung des
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Besuchsrechts durch den Beschuldigten kam (Urk. HD 3/1 S. 4 und S. 6). Anlass-
lich der Einvernahme vom 5. Januar 2010 erklarte die Privatklagerin, "Das hatte
alles nie heraus kommen durfen. Fir mich war wichtig, dass ich die Kinder nicht
mehr dorthin geben muss" (Urk. HD 3/1 S. 8). Dies Aussage kann mit dem Um-
stand begriindet sein, dass die in der Anklageschrift geschilderten Vorfalle tat-
sachlich stattgefunden haben und die Privatklagerin Angst um ihre Kinder hat. Es
muss aber auch die Mdglichkeit in Betracht gezogen werden, dass die Privatkla-
gerin den Beschuldigten zu Unrecht dieser Taten beschuldigt haben kdnnte, weil
sie die Ausubung des Besuchsrechts durch den Beschuldigten aus anderen Moti-
ven verhindern will. Jedenfalls erscheint es unter den gegebenen Umstanden an-

gezeigt, auch die Aussagen der Privatklagerin vorsichtig zu wurdigen.

3.3.3. Bezug nehmend auf die allgemeine Glaubwurdigkeit der tbrigen Zeugen ist
darauf hinzuweisen, dass sie alle entweder mit dem Beschuldigten oder mit der
Privatklagerin in einer Beziehung stehen oder standen. Von Bedeutung ist aber
auch, dass sie alle unter der strengen Strafandrohung gemass Art. 307 StGB

aussagten.

3.3.4. In erster Linie massgebend ist jedoch, wie bereits dargelegt wurde, nicht
die prozessuale Stellung der Aussagenden bzw. ihre allgemeine Glaubwurdigkeit,

sondern der materielle Gehalt ihrer Aussagen.

4.1. Wirdigung der Aussagen der Privatklagerin

4.1.1. Der vorinstanzlichen Wurdigung der Aussagen der Privatklagerin (Urk. HD
48 S. 70 ff.) kann grundsatzlich gefolgt werden, weshalb darauf verwiesen werden
kann (Art. 82 Abs. 4 StPO). Insbesondere ist der Vorinstanz darin beizupflichten,
dass die Privatklagerin die eingeklagten Sachverhalte anschaulich, detailliert und
unter Einbezug von Einzelheiten, welche fur das Kerngeschehen unerheblich
sind, schilderte, dass ihre Ausfihrungen, insbesondere auch, was die Handlungs-
ablaufe angeht, eine hohe Konstanz aufweisen und dass sie die Sachverhalte
prazise in den zeitlichen Verlauf der Beziehung zwischen ihr und dem Beschuldig-
ten einordnete, wobei bis auf eine Ausnahme (dazu nachfolgend unter 4.1.2.) kei-

ne inneren Widerspriche zu Tage traten. Was die Ausflihrungen der Vorinstanz
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zur Glaubhaftigkeit der Aussagen der Privatklagerin angeht, kann erganzt werden,
dass die Video-Aufnahmen der Einvernahmen vom 15. und 16. Marz sowie vom
22. April 2010 (Urk. HD 3/5, 3/7 und 3/9) dieses Bild bestatigen. Insbesondere fallt
auf, dass die Privatklagerin die von ihr geschilderten Erlebnisse zum Teil auch
durch ihre Korpersprache ausdruckte, indem sie sie mit den Handen nachzeich-
nete. Die Schilderungen der Privatklagerin einerseits und ihre Korpersprache an-
dererseits ergeben ein in sich stimmiges Ganzes. Ferner hat die Vorinstanz zu
Recht darauf hingewiesen, dass die Privatklagerin Erinnerungslicken und Unsi-
cherheiten deklarierte und dass sie versuchte, Vorfalle, die sie zeitlich nicht genau
einordnen konnte, anhand anderer Begebenheiten in den genauen zeitlichen Kon-
text zu bringen. Beispielsweise erklarte sie auf die Frage, wann der in Anklagezif-
fer 6 eingeklagte Sachverhalt passiert sei, "Das kann ich lhnen nicht sagen... ich
glaube eher vor dem Vorfall im September 2007, denich Fraul.__ erzahlt ha-
be... nach diesem Vorfall binichjavon D.___ zuricknachJ.___ gezogen.
Ich glaube, dass es vor dem September 2007 passiert ist". Auf die nachfolgende
Frage, wie viel vorher, antwortete die Privatklagerin dann: "Im Jahre 2007... von
der Jahreszeit, es war warm, also vielleicht Sommer, ich bin vom Balkon in die
Wohnung gekommen..." (Urk. HD 3/3 S. 23). Der Vorinstanz ist sodann darin bei-
zupflichten, dass die Privatklagerin in ihren Einvernahmen eine hohe Anzahl ei-
gener psychischer Vorgange schilderte und auch versuchte nachzuvollziehen,
was fur psychische Vorgange beim Beschuldigten abgelaufen sein kdénnten. Er-
ganzend ist darauf hinzuweisen, dass keine Anzeichen dafur vorliegen, dass die
Privatklagerin den Beschuldigten Ubermassig belastet hatte. So erklarte sie bei-
spielsweise, als sie schilderte, dass sie nach dem Vorfall gemass Anklageziffer 8
vom Beschuldigten geschlagen worden sei, auf die Frage, ob sie dabei verletzt
wurde: "Ich flog auf das Bett und ich hatte Angst ums Kind im Bauch. Ich wurde
nicht verletzt, es gluhte einfach im Gesicht. ..." (Urk. HD 3/1 S. 4). Hatte die Pri-
vatklagerin den Beschuldigten zu Unrecht belasten wollen, hatte sie vermutlich in
diesem Zusammenhang gewisse Verletzungen erwahnt. Sodann erganzte sie, als
sie erzahlte, dass sie in ... zum ersten Mal vom Beschuldigten geschlagen wor-
den sei, "aber dort hat er sich noch entschuldigt..." (Urk. HD 3/1 S. 5). Wenn die

Privatklagerin den Beschuldigten Ubermassig hatte anschwarzen wollen, hatte sie
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dies kaum erwahnt. Insbesondere ist aber auch darauf hinzuweisen, dass die Pri-
vatklagerin am 4. Januar 2010 den Kontakt zur Polizei offensichtlich einzig wegen
des Vorfalls vom 3. Januar 2010 suchte, was, nebenbei bemerkt, auch erklart,
weshalb die Privatklagerin dazu besonders ausfuhrliche Angaben machte (vgl. die
diesbezigliche Argumentation der Verteidigung in Urk. HD 64 S. 22), ihr dabei
aber herausrutschte, dass sie im Jahr 2007 das Opfer eines sexuellen Ubergriffs
des Beschuldigten geworden sei. Dies ergibt sich aus ihrer Aussage am Schluss
der Einvernahme vom 5. Januar 2010, "Das hatte alles nie heraus kommen dur-
fen" (Urk. HD 3/1 S. 8) sowie aus ihrer Antwort auf die einleitende Frage anlass-
lich der Einvernahme vom 11. Januar 2010, wie es ihr gehe, "Seit mir das her-
ausgerutscht ist bei Herrn ... (...) geht es mir schlecht" (Urk. HD 3/2 S. 1), aber
auch aus der Einvernahme vom 22. April 2010 (Urk. HD 3/8 S. 11 f.). Weiter er-
klart dies, weshalb sie am Tag nach der Anzeigeerstattung, dem 5. Januar 2010,
anlasslich ihrer Einvernahme zum Vorfall vom 3. Januar 2010 das Schreiben von
Dr.med. K. vom 15. September 2008 (Urk. HD 6/7), in welchem Informatio-
nen zum Sachverhalt gemass Anklageziffer 5 enthalten sind, mitbrachte und der
sie befragende Polizeibeamte bereits die erwahnte Einvernahme durch eine Spe-
zialistin der Kantonspolizei Zurich organisiert hatte (Urk. HD 3/1 S. 8). Bestatigt
wird dieser Ablauf der Geschehnisse Uberdies durch die Aussagenvon C._ |
der anlasslich seiner Zeugenaussage vom 21. Oktober 2010 ebenfalls angab,
dass die Privatklagerin die Situation, wie sie nun bestehe, gar nicht beabsichtigt
gehabt habe und sie sich deswegen immer noch Vorwurfe mache (Urk. HD 5/20
S. 2, vgl. auch S. 4). Ferner fallt auf, dass die Privatklagerin sich mit dem genann-
ten Schreiben von Dr. med. K. zwar im September 2008 ein Beweismittel
beschafft hatte, in der Folge aber nicht Anzeige erstattete. Dass sie dieses, wie
die Geschadigtenvertreterin ausfuhrte, einzig verlangt hatte, um der Vormund-
schaftsbehorde aufzuzeigen, dass ein Besuchskontakt des Beschuldigten mit den
beiden TochternL.  undM.___ nicht im Interesse der Kinder liege, er-
scheint unter den gegebenen Umstanden glaubhaft (Urk. HD 36 S. 3 f.). Auch
dies spricht gegen eine Falschbeschuldigung des Beschuldigten durch die Privat-
klagerin. Daruber hinaus erscheint die sich in den Protokollen widerspiegelnde

Angst der Privatklagerin, der Beschuldigte konne aufgrund ihrer Aussagen aus-
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rasten und ihr und den Kindern etwas antun (Urk. HD 3/1 S. 9; Urk. HD 3/2 S. 1 f,,
S.4und S. 11; Urk. HD 3/3 S. 29; Urk. HD 3/8 S. 12), Gberaus real.

4.1.2. Die im vorherigen Absatz angesprochene Ausnahme betrifft die Frage, ob
anlasslich des in Anklageziffer 3 geschilderten Vorfalls im Januar oder Februar
2004 auch der anale Geschlechtsverkehr vollzogen wurde. Die Privatklagerin sag-
te anlasslich der polizeilichen Einvernahme vom 6. Januar 2010 in einem Zeit-
punkt, in dem die Befragende nur Kenntnis von den Geschehnissen gemass den
Anklageziffern 5 und 9 hatte, auf die allgemeine Frage, ob sie zuvor (gemeint: vor
den Geschehnissen vom 2. September 2007) schon mit dem Beschuldigten anal
verkehrt habe, Folgendes aus: "Einmal ganz zu Beginn unserer Beziehung. Ich
sagte ihm aber, dass das nichts fur mich sei und ich dies nicht mehr wolle" (Urk.
HD 3/2 S. 8). Damit sprach die Privatklagerin wohl den unter Anklageziffer 1 ein-
geklagten Sachverhalt an, ohne dass sie in jenem Zeitpunkt genauer auf eine all-
fallige Gewaltkomponente einging. Vom in Anklageziffer 3 eingeklagten Sachver-
halt war erstmals in der polizeilichen Einvernahme vom 5. Februar 2010 die Rede
(Urk. HD 3/3 S. 15 ff.). Damals erklart die Privatklagerin, der Beschuldigte habe
sie von hinten vaginal vergewaltigt, die Penetration aber abgebrochen, weil sie
starke Schmerzen gehabt habe. Er habe dann ihre Gesassbacken auseinander-
gedruckt und dazwischen ejakuliert. Sie habe vaginal geblutet (Urk. HD 3/3 S.
16). Erst anlasslich der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 15. Marz 2010
gab die Privatklagerin mit Bezug auf diesen Sachverhalt an, der Beschuldigte sei
auch anal in sie eingedrungen und sie habe danach auch anal geblutet (Urk. HD
3/4 S. 11 f.). Dabei handelt es sich um einen Widerspruch, auf den die Privatkla-
gerin nicht angesprochen wurde, weshalb er nicht geklart wurde. Es ist aber
durchaus mdglich, dass es daflr eine Erklarung gibt, sei es, dass die Privatklage-
rin diesen Umstand zunachst vergessen hatte und er ihr erst spater wieder in den
Sinn kam, sei es, dass sie den Beschuldigten zunachst noch in Schutz nahm.
Denkbar ist auch, dass die Privatklagerin bei ihrer Antwort zwei verschiedene
Sachverhalte versehentlich vermischte. Jedenfalls reicht dieser Widerspruch
nicht, um die Aussagen der Privatklagerin grundsatzlich in Frage zu stellen. Der
von der Verteidigung angefuhrte Widerspruch in den Aussagen der Privatklagerin

im Zusammenhang mit der Zeugung der gemeinsamen Tochter M. (Urk.
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HD 37 S. 19; Urk. HD 64 S. 15) ist in Wirklichkeit keiner: Die Privatklagerin sagte
anlasslich ihrer Einvernahme vom 5. Februar 2010 nicht aus, sie habe dem Be-
schuldigten schliesslich den Wunsch nach einem weiteren Kind erfllt. Vielmehr
erklarte sie, sie habe auf Drangen des Beschuldigten eingewilligt, "es" nochmals
zu versuchen, womit sie offensichtlich meinte, dass sie eingewilligt habe, die Be-
ziehung versuchsweise nochmals aufzunehmen. Hingegen deutete die Privatkla-
gerin dabei bereits an, dass beim Geschlechtsverkehr, der zur Zeugung von
M. geflhrt habe, Gewalt im Spiel gewesen sei, indem sie darauf hinwies,
dass sie geblutet habe (Urk. HD 3/3 S. 15). Auch die Angabe der Privatklagerin,
dass der Beschuldigte ausserhalb ihrer Vagina ejakuliert habe, kann entgegen der
Auffassung der Verteidigung (Urk. HD 64 S. 15 und S. 27) nicht als Widerspruch
zu ihren Aussagen betreffend die Zeugung der Tochter M.__ angesehen wer-
den. Es ist allgemein bekannt, dass auch ein coitus interruptus zu einer Schwan-

gerschaft fUhren kann.

4.1.3. Sodann sind auch die Aussagen der Privatklagerin zum Messer gemass
Anklageziffer 7 entgegen den Ausflhrungen der Verteidigung (Urk. HD 37 S. 39;
Urk. HD 64 S. 15) nicht zwangslaufig widerspruchlich. Anlasslich der Einvernah-
me vom 5. Februar 2010 erklarte sie, das Messer sei vorne nicht in einem Spitz
zusammengegangen, sondern die Spitze sei wie bei einem Brotmesser gewesen
(Urk. HD 3/3 S. 28). Die Privatklagerin zeichnete dabei ein Messer, dessen Klinge
einen Spitz aufweist, allerdings ohne dass die Klinge an der Schnittkante zum
Spitz hin zulaufen warde. Von einer abgerundeten Klinge sprach die Privatklage-
rin nicht (Urk. HD 3/3 S. 27 f.). Es ist, wie bereits die Vorinstanz dargelegt hat
(Urk. HD 48 S. 86), keineswegs ausgeschlossen, dass die Privatklagerin sagen
wollte, das Messer habe keinen zulaufenden Spitz aufgewiesen, was zu ihren
Aussagen anlasslich der Einvernahme vom 16. Marz 2010 nicht im Widerspruch
stehen wirde. Da es sich ferner bei einem Fleischermesser mit einem nicht zulau-
fenden Spitz zugleich um ein Kichenmesser handelt, ist in diesen Aussagen der
Privatklagerin kein Widerspruch, sondern, wie bereits von der Vorinstanz festge-
halten wurde (Urk. HD 48 S. 85), eine Prazisierung zu sehen. Ferner hat die Pri-
vatklagerin nie behauptet, das Messer sei nicht scharf gewesen, weshalb nicht

ersichtlich ist, weshalb die Privatklagerin, wie von der Verteidigung geltend ge-
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macht (Urk. HD 37 S. 39), diesbeziglich widersprichliche Angaben gemacht ha-
ben sollte. Gleiches gilt fur die weitere Argumentation der Verteidigung zum
Sachverhalt gemass Anklageziffer 7 (Urk. HD 37 S. 39 f.; Urk. HD 64 S. 15): Die
Aussagen der Privatklagerin weichen héchstens in Nuancen voneinander ab, die
ihren Grund ohne Weiteres darin haben konnen, dass sie zwischen den Einver-
nahmen Uber tatsachlich Geschehenes nachdachte und ihr dabei weitere Details
einfielen, wie sie denn auch selber anlasslich der Einvernahme vom 16. Marz
2010 andeutete (Urk. HD 3/6 S. 10). Nicht stichhaltig ist in diesem Zusammen-
hang ferner die Argumentation der Verteidigung zur roten Spur am Hals (Urk. HD
64 S. 15: Die Privatklagerin gab mehrfach an, der Beschuldigte habe sie nicht ver-
letzt (Urk. HD 3/6 S. 10). Hatte sie den Beschuldigten zu Unrecht belasten wollen,
hatte sie demgegenitber wohl angegeben, dass es zu einer Verletzung gekom-
men sei. Zudem sind in ihren Aussagen dazu, was der Beschuldigte mit dem
Messer gemacht habe, entgegen den Ausfuhrungen des Verteidigers (Urk. HD 64
S. 15) keine nennenswerten Widerspruche zu erkennen. Nicht zu Uberzeugen
vermag der Verteidiger sodann damit, dass der Beschuldigte gemass den ersten
Aussagen der Privatklagerin im Zusammenhang mit dem Messer auf Italienisch
und in Widerspruch dazu gemass ihren spateren Aussagen auf Deutsch mit ihr
gesprochen haben soll (Urk. HD S. 21 mit Verweis auf Urk. HD 3/3 und 3/6).
Vielmehr lasst sich der Umstand, dass die Satze des Beschuldigten im Polizeipro-
tokoll vom 5. Februar 2010 auf italienisch (sowie in deutscher Ubersetzung; Urk.
HD 3/3 S. 26) und in der staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 16. Marz
2010 nur auf deutsch protokolliert wurden (Urk. HD 3/6 S. 8), plausibel damit er-
klaren, dass die Protokollfihrerin, wie sie selbst in einer Protokollnotiz festhielt,
"kein ltalienisch spricht" (Urk. HD 3/6 S. 7).

4.1.4. Die Verteidigung monierte ferner, die Privatklagerin habe den Vorfall von
1999 (Anklageziffer 1) als den schlimmsten bezeichnet, obwohl aufgrund ihrer
Schilderungen derjenige in D.__ klar als die schlimmste Erfahrung eingestuft
werden musste (Urk. HD 64 S. 16). Dieser Einwand der Verteidigung mag, be-
trachtet man nur die Verletzungsfolgen, von einem objektiven Standpunkt aus ge-
sehen richtig sein. Die Verteidigung blendet aber aus, dass andere Umstande

subjektiv als gravierender empfunden werden kdnnen. Vergegenwartigt man sich,
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dass der Vorfall, der sich im Jahre 1999 ereignet haben soll, nach der Darstellung
der Privatklagerin der erste, noch dazu massive sexuelle Ubergriff war und der
Beschuldigte demnach bei diesem Vorfall erstmals einen ungeheuren Vertrau-
ensbruch begangen hatte, kann durchaus nachvollzogen werden, dass dieser

Vorfall von der Privatklagerin als der Schlimmste empfunden wurde.

4.1.5. Was die von der Verteidigung behauptete Widerspruchlichkeit in den Anga-
ben zum Sachverhalt gemass Anklageziffer 8 angeht (Urk. HD 37 S. 37 f.; Urk.
HD 64 S. 16, S. 29 und S. 33), ist darauf hinzuweisen, dass selbst wenn der Be-
schuldigte im fraglichen Zeitraum einen tiefer gelegten VW Golf und nicht einen
BMW fuhr, dies nicht zwangslaufig gegen die Ausfuhrungen der Privatklagerin
sprechen wirde. Zum einen ist nur schon angesichts des Zeitablaufs — zwischen
dem Zeitpunkt, in dem sich dieser Anklagesachverhalt ereignet haben soll und
den entsprechenden Einvernahmen liegen uber sieben Jahre — denkbar, dass es
bezlglich des Fahrzeugmodells bei der Privatklagerin zu einer Verwechslung
kam, zum andern ist auch dann nicht ausgeschlossen, dass der Beschuldigte am
fraglichen Tag einen BMW fuhr, wenn in jenem Zeitraum ein VW Golf auf ihn zu-
gelassen war. Zudem spricht auch die Frage, ob der Beschuldigte die Handbrem-
se betatigte oder nicht, nicht gegen die Darstellung der Privatklagerin: Er konnte

dies auch einzig getan haben, um die Privatklagerin zu erschrecken.

4.1.6. Entgegen der Auffassung des Verteidigers (Urk. HD 64 S. 16) sind sodann
auch in den Aussagen der Privatklagerin zu den Begegnungen im Etablissement
des Bruders des Beschuldigten keine Widerspriche auszumachen, welche die
Glaubwurdigkeit der Privatklagerin in Bezug auf die hier zu beurteilenden Vorfalle
in Frage zu stellen vermdchten. Dass die Privatklagerin diese Begegnungen erst
ab der Befragung vom 15. Marz 2010 naher thematisierte (vgl. Urk. HD 3/4 S. 20
ff.), ist auf das beharrliche Nachfragen der einvernehmenden Behdrden im Ver-
laufe der Untersuchung zurlckzufuhren und kann nicht als inkoharentes Aussa-
geverhalten interpretiert werden. Diese wollte — wie dargelegt — an sich lediglich
den Sachverhalt gemass Anklageziffer 9 zur Anzeige bringen. Zudem hat die Pri-

vatklagerin, anders als die Verteidigung auszuflihren scheint (Urk. HD 64 S. 16),
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nie behauptet, sich den Daumen an einer Innentreppe verletzt zu haben (Urk. HD
3/1 S.7; Urk. HD 3/4 S. 21; Urk. HD 3/8 S. 19).

4.1.7. Sodann sind die sukzessiven Aussagen der Privatklagerin zur eingeklagten
sexuellen Notigung in D._ (Anklageziffer 5) entgegen den Ausfuhrungen des
Verteidigers (Urk. HD 64 S. 18) nicht von Aggravation gepragt. Vielmehr zog der
Verteidiger die Aussagen der Privatklagerin lediglich selektiv und stark verkurzt
heran, derweil eine genaue Lektlre des Polizeiprotokolls vom 6. Januar 2010 klar
zeigt, dass die Privatklagerin den Vorfallin D.___ bereits in dieser ersten Be-
fragung zum Thema ausserst konkret und detailliert schilderte (vgl. Urk. HD 3/2
S. 5 ff.). Ihre dortigen Depositionen korrelieren mit ihren nachfolgenden Aussagen
vom 15. Mérz 2010 (Urk. HD 3/4 S. 15 ff.) in allen wesentlichen, das Kerngesche-
hen betreffenden Punkten. Zu beachten ist sodann, dass eine sexuelle Nétigung
ein ausserst dynamisches Geschehen darstellt, weshalb von einem Opfer retro-
spektiv nicht eine in allen Details Ubereinstimmende Schilderung erwartet werden
kann. Vielmehr ist es so, dass einzelne kleinere Ungenauigkeiten und Abwei-
chungen im Verlaufe mehrerer Befragungen als Realkennzeichen zu werten sind,
wahrenddem eine vollige Widerspruchlosigkeit ein Hinweis auf ein einstudiertes
Lagenkonstrukt darstellen konnte. Dass also beispielsweise das "Wiederbeklei-
den" des Beschuldigten in den spateren Aussagen kein Thema mehr war, spricht

somit gerade nicht gegen die Glaubhaftigkeit der Schilderung der Privatklagerin.

4.1.8. Auch die weiteren vom Verteidiger vorgebrachten Beispiele angeblich ag-
gravierender Aussagen der Privatklagerin (Urk. HD 64 S. 19) vermogen nicht zu
Uberzeugen. Was etwa ihre Beschreibungen betrifft, wie der Beschuldigte
N.__ geschlagen habe, ist darauf hinzuweisen, dass diese von N.__ sel-
ber im Kern bestatigt wurden (Urk. HD 5/16 S. 9). Weiter sind beispielsweise die
Aussagen betreffend den "bdse[n] Blick des Beschuldigten" fur die vorliegend
konkret zu beurteilenden Vorfalle Gberhaupt nicht relevant, was ohne Weiteres er-
klart, dass die Privatklagerin darauf spater nicht mehr zu sprechen kam. Unzutref-
fend sind sodann die Ausfuhrungen der Verteidigung, wonach die Privatklagerin
anlasslich der Einvernahme vom 21. April 2006 (Urk. HD 2/3 S. 4) noch von ei-

nem "Faustschlag gesprochen habe", dieser aber spater, im Zusammenhang mit
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den im vorliegenden Verfahren durchgefihrten Einvernahmen, "spurlos" ver-
schwunden sei (Urk. HD 64 S. 19). Vielmehr wiederholte die Privatklagerin den
entsprechenden Vorwurf — der schliesslich in Anklageziffer 4 eingeklagt wurde
(Urk. HD 18 S. 5), hinsichtlich welcher das Verfahren heute einzustellen ist (vor-
stehend Ziff 11.7.1. ff.) — auch noch in der Einvernahme vom 16. Marz 2010 mit im

Kern Ubereinstimmenden Aussagen (vgl. Urk. HD 3/4 S. 13).

4.1.9. Nicht zu Uberzeugen vermag der Verteidiger sodann auch, wenn er einen
Widerspruch darin sehen mdchte, dass die Privatklagerin einerseits (in der poli-
zeilichen Befragung vom 5. Januar 2010; Urk. HD 3/1) von massiver Gewalt des
Beschuldigten gegen die Kinder berichtet habe, andererseits (in der polizeilichen
Befragung vom 5. Februar 2010, Urk. HD 3/3) die wiederholte Neuaufnahme des
Zusammenlebens aber damit begriindet habe, dass "er nicht bdse war mit den
Kindern" (Urk. HD 64 S. 20 mit Verweis auf Urk. 3/3). Das vom Verteidiger ange-
fuhrte Zitat l1asst sich in dieser Form im polizeilichen Befragungsprotokoll vom

5. Februar 2010 nicht finden; vielmehr gab die Privatklagerin auf die Frage, wa-
rum sie immer wieder zum Beschuldigten zurtickgegangen sei, die Antwort: "Aus
Angst ... dass er mir und meinen Kindern nichts macht" (Urk. 3/3 S. 5). Sie gab
aber auch an, dass es "schon Phasen, die gut liefen" gegeben habe (Urk. 3/3 S.
4). Die Privatklagerin begrindete somit insgesamt ihr wiederholtes Zusammen-
ziehen mit dem Beschuldigten nicht stereotyp und einseitig belastend, sondern
differenziert und lebensnah, was nachgerade fir die Glaubhaftigkeit ihrer Anga-

ben spricht.

4.1.10. Der Verteidiger warf sodann die Frage auf, wie die Privatklagerin wortlich
aus Telefongesprachen zwischen L. und dem Beschuldigten zitieren kdnne,
wenn sie auf die Frage, ob der Lautsprecher eingeschaltet gewesen sei, die Ge-
genfrage gestellt habe, wer denn schon an diesem Gesprach interessiert gewe-
sen ware (Urk. HD 64 S. 21). Die Antwort auf diese Frage ergibt sich aus den
Ausfuhrungen der Privatklagerin anlasslich der Einvernahme vom 5. Februar
2010: Sie erklarte, sie habe von L. wissen wollen, was der Beschuldigte
dieser am Telefon gesagt habe (Urk. HD 3/3 S. 3). Es sind keinerlei Anhaltspunk-

te dafur ersichtlich, dass dies nicht der Wahrheit entsprechen wirde. Auch aus
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der Argumentation der Verteidigung, was die Privatklagerin als Ausserungen der
Kinder zitiere, entspreche mehrheitlich nicht deren Alter (Urk. HD 64 S. 21), lasst
sich nicht ableiten, dass ihre Angaben nicht der Realitat entsprechen wirden.
Gemass der Darstellung der Privatklagerin wiederholten die Kinder namlich ein-
fach das, was der Beschuldigte ihnen gesagt hatte (Urk. HD 3/1 S. 1 f.; Urk. HD
3/3 S. 2 ff.).

4.1.11. Weshalb die Darstellung der Privatklagerin betreffend den Vorfall mit der
NachbarininJ.__ , die ihr, Arm in Arm mit dem Beschuldigten, gesagt habe,
"Gsehsch, jetz han ich en", nicht glaubhaft sein soll (so die Verteidigung in Urk.
HD 64 S. 21), ist nicht nachvollziehbar. Diese Darstellung betrifft eine Situation,
die mit dem Kerngeschehen nichts zu tun hat, weshalb nicht ersichtlich ist, wes-
halb die Privatklagerin diese hatte erwahnen sollen, wenn sie sich nicht tatsach-
lich ereignet hatte. Die Verteidigung selber wies an anderer Stelle — zu Recht —
darauf hin, dass auch die Bereitschaft, Nebensachliches zu schildern, zu den Re-
alkennzeichen gehort (Urk. HD 64 S. 26). Das Gleiche gilt fur die Schilderung von
Ubergriffen des Sohnes dieser Nachbarin auf die Tochter der Privatklagerin (Urk.
HD 64 S. 8/9). Hinzu kommt, dass diese Angaben entgegen der Ansicht der Ver-
teidigung (Urk. HD 64 S. 28) auch inhaltlich nicht ohne Weiteres als unglaubhaft
betrachtet werden kdnnen, wenn man an die unter Kindern vorkommenden "Dok-
torspiele" denkt und mit einbezieht, dass Kinder auch unreflektiert Verhaltensmus-
ter, mit denen sie konfrontiert werden, imitieren. Eine "eigentliche Fixierung der
Geschadigten betreffend das Thema Analverkehr" (so die Verteidigung in Urk. HD
64 S. 28) ist jedenfalls nicht erkennbar.

4.1.12. Wie gezeigt, ist in Bezug auf den Vorfallin D.____ nicht zutreffend, dass
sich die Privatklagerin "zuerst an nichts" erinnert und spater dann nach "Erklarun-
gen fur Blut und Schmerzen" gesucht habe, weshalb auch die Argumentation der
Verteidigers, diese konnte keine echten, sondern bloss sogenannte "Pseudoerin-
nerungen" wiedergegeben haben (Urk. HD 64 S.23), nicht Uberzeugt — und zwar

weder hier, noch bei den weiteren Anklagepunkten. Sein Vorbringen, dass "man-
che Befragungen" der Privatklagerin zeigen wirden, dass dieser "nur zu oft" sig-

nalisiert worden sei, "dass man mehr von ihr erwarte bzw. was man von ihr erwar-
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te" und sie "damit immer wieder zum Ausbau ihrer Belastungen eingeladen wor-
den sei", bleibt letztlich eine pauschale und unsubstantiierte Behauptung. Der
Verteidiger brachte gerade mal ein Beispiel einer Frage mit angeblicher Erwar-
tungshaltung vor: Man habe die Privatklagerin nach dem Einsatz von Waffen ge-
fragt, obschon zuvor nie die Rede von Waffen gewesen sei. Dieses Beispiel Uber-
zeugt schon deshalb nicht, weil diese Frage von der Privatklagerin verneint wurde
(Urk. HD 3/3 S. 25) und demnach selbstredend keine Pseudoerinnerungen in ihr
ausgelost wurden. Darlber hinaus gab die Verteidigung nicht eine einzige weitere
Stelle in den Einvernahmen der Privatklagerin an, wo in Bezug auf die hier zu be-

urteilenden Straftaten eine Suggestivfrage erfolgt ware.

4.1.13. Dem Verteidiger kann weiter nicht darin gefolgt werden, dass die "klaren
Weigerungen" der Privatklagerin, Aussagen zu ihrer Biographie vor 1999 zu ma-
chen, als ein Indiz fehlender Realitat ihrer Belastungen zu werten seien (Urk. HD
64 S. 26). Immerhin bestatigte die Privatklagerin auf den entsprechenden Vorhalt
der Aussagen des Beschuldigten, dass sie eine schwere Jugend gehabt habe, mit
11 Jahren von zu Hause weggeschickt worden sei, danach auf der Langstrasse
gelebt und begonnen habe, Drogen zu nehmen (Urk. HD 3/8 S. 8: "Ja, das
stimmt"). Dass sie in der Folge nicht bereit war, detaillierter auf ihre frGhere Bio-
graphie einzugehen — "meine Kindheit und Jugend gehoren wohl nicht hierher
und haben wohl nichts damit zu tun, wie er wahrend unserer Beziehung gewutet
hat" — erscheint durchaus nachvollziehbar. Die (offensichtlich schwierige) Kindheit
und Jugend der Privatklagerin steht tatsachlich in keinem direkten Zusammen-
hang mit den hier zu beurteilenden Vorfallen wahrend des Zusammenlebens mit
dem Beschuldigten. Bezuglich dieser Vorfalle aber musste sie sich bereits zahl-
reichen personlichen und zum Teil auch sehr intimen Fragen aussetzen, was flr
ein Opfer bekanntermassen ein nicht einfacher bzw. vielfach sehr schmerzhafter
Vorgang darstellt. Es ist deshalb nachvollziehbar und legitim, wenn die Privatkla-
gerin dort eine Grenze hinsichtlich ihrer Privatsphare zog, wo es nichts mehr zur
Sache tat.

4.1.14. Nicht zu Uberzeugen vermag der Verteidiger sodann auch, wenn er gel-

tend macht, dass unwahre Beschuldigungen Dritter — insbesondere solche, die
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sich "um Gewalt allgemeiner und vor allem sexueller Natur" drehten — "zum festen
Repertoire der Geschadigten" gehdren wirden und hiezu auf eine Reihe von iso-
lierten, mit den hier zu beurteilenden Vorwurfen nicht in direkter Verbindung ste-
henden und deshalb von den Untersuchungsbehdrden zu Recht nicht weiter ab-
geklarten Aussagen der Privatklagerin verwies (Urk. HD 64 S. 27 f.). Es liegen
keine Anzeichen oder gar objektive Anhaltspunkte vor, dass die Privatklagerin bei
diesen Angaben — u.a.: ihr Stiefvater habe sie mehrfach vergewaltigt und ihr
frGherer Freund E.__ habe sie schwer misshandelt — nicht der Realitat ent-
sprechend aussagte, weshalb diese durchaus zutreffend sein kdnnen. Allein auf-
grund der thematischen Parallele dieser Aussagen zu den dem Beschuldigten
vorgeworfenen Handlungen kann entgegen der nicht weiter begriindeten Auffas-
sung der Verteidigung (a.a.0. S. 28) nicht auf eine psychische Auffalligkeit oder
einen gestorten Umgang der Privatklagerin mit der Wahrheit geschlossen werden.
Daran vermdgen auch die unbelegten Ausfuhrungen der Verteidigung, wonach
eine von ihr angefragte Psychologin am ... Kompetenzzentrum die Privatklagerin
anhand von Aktenkopien als "Borderlinerin" eingestuft habe (a.a.0. S. 29), nichts
zu andern. Sollte eine solche "Ferndiagnose" ohne direkten Kontakt mit der Pri-
vatklagerin tatsachlich gestellt worden sein, so musste diese, selbst wenn sie nur
als diagnostische Vermutung geaussert worden ware, als nicht nachvollziehbare

Spekulation bezeichnet werden.

4.1.15. Schliesslich ist der Vorinstanz auch darin zu folgen, dass die Argumentati-
on der Verteidigung, die Anzeige der Privatklagerin sei eine Revanche fur die Hei-
rat des Beschuldigten und Probleme mit dem Besuchsrecht (Urk. HD 37 S. 5),
nicht Uberzeugt. Zum einen ist, wie bereits von der Vorinstanz angefuhrt (Urk. HD
48 S. 79 f.), darauf hinzuweisen, dass die Privatklagerin schon vor 2008, dem
Jahr, in dem der Beschuldigte seine Ehefrau kennenlernte, und auch lange, bevor
die Regelung eines Besuchsrechts Uberhaupt zur Diskussion stand, Anzeigen
wegen korperlichen Angriffen gegen den Beschuldigten erstattet, diese dann aber
spater zuriickgezogen hatte. Zum andern heiratete der Beschuldigte im Juli 2009
(Urk. HD 4/7 S. 6) und somit rund 1 %2 Jahre vor der fraglichen Anzeige und
musste der Privatklagerin, wie auch die Verteidigung an anderer Stelle argumen-
tierte (Urk. HD 37 S. 27), spatestens in jenem Zeitpunkt, nicht erst rund 1 %2 Jahre
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danach, bewusst sein, dass der Beschuldigte nicht zu ihr zurickkehren wurde.
Nicht ausser Acht gelassen werden darf in diesem Zusammenhang auch, dass
auch die Privatklagerin selber ab August 2009 einen neuen Partner hatte, wes-
halb nicht leichthin davon ausgegangen werden kann, dass Uber diesen Zeitpunkt
hinaus ein Interesse am Beschuldigten bestand. Und schliesslich ist diesbezuglich
auf die vorstehenden Ausfuhrungen zu verweisen, wonach die Privatklagerin an
sich nur Anzeige wegen des Vorfalls vom 3. Januar 2010 hatte erstatten wollen,

sich dann aber versprach. All dies spricht klar gegen einen Racheakt.

4.1.16. Die Vorinstanz hat zu Recht festgestellt, dass die Aussagen der Privatkla-
gerin zahlreiche Realitatskriterien aufweisen und ihre Schilderungen in so charak-
teristischer Weise erfolgten wie es nur von demjenigen zu erwarten ist, der die
Vorfalle selber miterlebt hat. Sie hat die Aussagen der Privatklagerin daher zu

Recht als dusserst glaubhaft qualifiziert.

4.2. Wirdigung der Aussagen des Beschuldigten

4.2.1. Auch die Wurdigung der Aussagen des Beschuldigten durch die Vorinstanz
ist grundsatzlich nicht zu beanstanden, weshalb an dieser Stelle nur noch die
wichtigsten Punkte hervorzuheben sind und im Ubrigen auf die Ausflihrungen im
vorinstanzlichen Urteil verwiesen werden kann (Urk. HD 48 S. 74 ff.). Zu Recht
hat die Vorinstanz darauf hingewiesen, dass der Beschuldigte in auffalliger Weise
versuchte, die Privatklagerin in ein schlechtes Licht zu ricken, indem er diese
permanent als Alkoholikerin und mehrfach auch als Drogenkonsumentin darstell-
te, wobei er angab, dass die Privatklagerin sich prostituiert habe, um ihren Dro-
genkonsum zu finanzieren. Wie schon die Vorinstanz dargelegt hat, hat die Pri-
vatklagerin nie bestritten, in der fraglichen Zeitspanne Alkohol konsumiert zu ha-

ben. Aufgrund der glaubhaften Aussagen der Zeuginnen F. , O1. ,

O2. undO3.__ , welche im Kern Ubereinstimmend ausfuhrten, dass sie
die Privatklagerin manchmal zwar angetrunken, jedoch nie stark betrunken erlebt
hatten (Urk. HD 5/5 S. 2; Urk. HD 5/6 S. 8; Urk. HD 5/11 S. 7 und 11; Urk. HD
5/12 S. 6; Urk. HD 5/13 S. 10), erweist sich die Darstellung des Beschuldigten

aber als Ubertrieben. Zu Recht hat die Vorinstanz aus dem diesbezuglichen Aus-
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sageverhalten des Beschuldigten geschlossen, dass dieser beabsichtigte, die
Glaubwurdigkeit der Privatklagerin anzugreifen. Was den vom Beschuldigten be-
haupteten Drogenkonsum der Privatklagerin angeht, ist festzuhalten, dass sich
daflr weder aus den diversen Aussagen der Zeugen aus dem Umfeld der Privat-
klagerin und des Beschuldigten noch aus den Akten irgendwelche konkreten Hin-
weise ergeben. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die Privatklagerin bis
zu ihrer ersten Schwangerschaft drogenabhangig war, weshalb davon auszuge-
hen ist, dass die schon frih involvierte Vormundschaftsbehorde hinsichtlich die-
ses Themas ausserordentlich hellhorig war. Hinzu kommt, dass der Beschuldigte
gemass den Aussagen der Privatklagerin an Auffahrt 2007 der Polizei zu Unrecht
angegeben habe, sie sei mit den Kindern auf der Gasse und konsumiere Drogen,
weshalb in der Folge ein Attest (gemeint: mit dem negativen Resultat einer Urin-
probe, die sie der Polizei habe bringen missen) an die Vormundschaftsbehérde
gegangen sei (Urk. HD 3/1 S. 8). Sie gab ferner an, sie habe der Vormund-
schaftsbehdrde mehrfach Blut- und Urinproben resp. Alkoholtests und Drogen-
test-Screens abgeben mussen, die alle negativ verlaufen seien (Urk. HD 3/6 S. 6
und S. 20; Urk. HD 3/8 S. 8 und S. 18). Diese Aussagen der Privatklagerin er-
scheinen ohne Weiteres als glaubhaft, zumal auch die Zeugin F.___ aussagte,
dass die Privatklagerin Urinproben habe abgeben mussen (Urk. HD 5/6 S. 4).
Darlber hinaus ware die Vormundschaftsbehorde, waren Unregelmassigkeiten
festgestellt worden, mit Sicherheit aktiv geworden, betreute und betreut die Pri-
vatklagerin doch drei Kinder. Hinzu kommt, dass auch die Staatsanwaltin erklarte,
es habe darauf wahrend der Untersuchung nie einen Hinweis gegeben (Urk. HD
35 S. 2). Es liegt auf der Hand, dass der Beschuldigte die Privatklagerin durch
seine Behauptungen betreffend Drogenkonsum und Prostitution weiter diskreditie-
ren und so ihre Glaubwiurdigkeit erschittern wollte. Nicht anders verhalt es sich
mit seinen Aussagen zu den ZeuginnenP.__ undF.___ | die beide aus dem
Umfeld der Privatklagerin stammen. Wie die Vorinstanz zu Recht erkannte, war
der Beschuldigte bestrebt, auch sie in ein mdglichst schlechtes Licht zu ricken,

indem er ihnen Alkoholismus unterstellte.

4.2.2. Ebenfalls zu folgen ist der Vorinstanz, soweit sie die Darstellung des Be-

schuldigten, er selber habe nur in dusserst moderatem Umfang Alkohol konsu-
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miert, verwarf. Im vorinstanzlichen Urteil wird plausibel dargelegt, weshalb nicht

auf die Aussagen der Zeugen G2. , G3. und H. abgestellt wer-

den kann, sondern aufgrund der Uberzeugenden Aussagen der Privatklagerin so-

wie der Zeuginnen P. , F. , O1. , 02. und N. davon

ausgegangen werden muss, dass der Beschuldigte jedenfalls phasenweise be-
trachtliche Mengen Alkohol konsumierte (vgl. Urk. HD 48 S. 75).

4.2.3. Nicht weniger Uberzeugend ist die vorinstanzliche Wirdigung der Aussagen
des Beschuldigten zu dessen Beziehung zur Privatklagerin. Auch hier zeichnete
der Beschuldigte ein deutlich zu positives Bild von sich selber. Insbesondere hat
die Vorinstanz in diesem Zusammenhang zu Recht auf die widersprichlichen An-
gaben des Beschuldigten zur Frage, ob er die Privatklagerin als "Hure" und der-
gleichen bezeichnet habe, hingewiesen (Urk. HD 48 S. 76; vgl. Urk. HD 4/13 S.
5). Abgesehen davon ist beispielsweise durch die Aussage des Zeugen Q.
erstellt, dass der Beschuldigte die Privatklagerin als "Schlampe" bezeichnete
(Urk. HD 5/4 S. 4). Nur schon dass der Beschuldigte derartige Ausdrucke ver-
wendete, lasst auf mangelnden Respekt gegenuber der Privatklagerin schliessen.
Dies zeigt sich aber auch darin, dass er entgegen seinen Beteuerungen, die von
der Vorinstanz anhand diverser Zeugenaussagen Uberzeugend widerlegt wurden,
nicht nur der Tochter der Privatklagerin ab und zu einmal einen "Fudlitatsch" gab
(so der Beschuldigte: Urk. HD 4/10 S. 2 und S. 5), sondern sehr wohl eigentliche
korperliche Gewalt gegentber ihr und der Privatklagerin anwendete (vgl. Urk. HD
48 S. 76 f.).

4.2.4. Was die Aussagen des Beschuldigten zu den einzelnen Vorfallen angeht,
kann ihm die Tatsache, dass er diese jeweils pauschal bestritt, nicht zum Nachteil
gereichen. Hatten sich einer oder mehrere Vorfalle nicht wie eingeklagt ereignet,
bliebe dem Beschuldigten nichts anderes ubrig, als sie pauschal zu bestreiten.
Dass der Beschuldigte die Bestreitungen teilweise mit drastischen Worten vor-
nahm, kann auch mit seinem Temperament zusammenhangen und sollte nicht

ohne Weiteres als Lugensignal gewertet werden.

4.2.5. Nicht zu beanstanden ist die Feststellung der Vorinstanz, dass die Wieder-

aufnahme der Beziehung zwischen der Privatklagerin und dem Beschuldigten
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entgegen der Darstellung des Beschuldigten und seiner Ehefrau keineswegs je-
weils nur aufgrund von Hilfsappellen der Privatklagerin erfolgte, sondern dass der
Beschuldigte diesbezuglich durchaus auch eine aktive Rolle innehatte (vgl. Urk.
HD 48 S. 78), wie er dies anlasslich der Hafteinvernahme vom 15. Januar 2010
auch selber angegeben hatte (Urk. HD 4/3 S. 3).

4.2.6. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, dass die Aussagen des Beschuldig-
ten nicht glaubhaft seien, ist unter den dargelegten Umstanden, jedenfalls was die

Kernpunkte angeht, korrekt.

5. Sachverhaltserstellung

5.1. Allgemeines

Zu Recht hat die Vorinstanz darauf hingewiesen, dass trotz des aus der Wrdi-
gung der Aussagen der Privatklagerin und des Beschuldigten gezogenen Schlus-
ses, dass auf die Aussagen der Privatklagerin, nicht aber auf diejenigen des Be-
schuldigten abgestellt werden kann, der Sachverhalt fir jeden einzelnen Anklage-
punkt zu erstellen ist (Urk. HD 48 S. 80). Dass die Vorinstanz dabei den Sachver-
halt gemass Anklageziffer 5 als Ausgangspunkt wahlte (Urk. HD 48 S. 80), ist an-
gesichts des Umstandes, dass zu diesem Anklagevorwurf die meisten Beweismit-

tel vorliegen, nicht zu beanstanden.

5.2. Sachverhaltserstellung Anklageziffer 5 (No6tiqung, sexuelle Notigunq)

5.2.1. In Anklageziffer 5 wird dem Beschuldigten zusammengefasst zur Last ge-
legt, dass er am 2. September 2007, als sich die Privatklagerin bei Nachbarn auf-
gehalten und sich seiner Forderung, sofort nach Hause zu kommen, widersetzt
habe, allen Anwesenden erklart habe, er bringe sie um. Nachdem ihn der Nach-
bar zum Verschwinden aufgefordert habe, habe er die Drohung, "alle umzulegen"”,
wiederholt. Die Privatklagerin habe daraufhin nachgegeben und sei nach Hause
gegangen. Am Abend desselben Tages habe der Beschuldigte der Privatklagerin

gegen ihren Willen die Hose ausgezogen, ihr die Beine auseinandergedruckt, sie
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an den Haaren gepackt und ihr Gesicht ins Kissen gedrickt und sei gegen ihren
Willen anal in sie eingedrungen. Als sie daraufhin aufgeschrien habe, habe er ihr
erneut das Kissen ins Gesicht gedruckt und ihr gesagt, er werde sie umbringen
(Urk. HD 18 S. 6 f.).

5.2.2. Der Beschuldigte erklarte anlasslich der vorinstanzlichen Hauptverhandlung
zu den Ereignissen bei den Nachbarn, es habe sich um einen Freitag, nicht um
einen Sonntag gehandelt. Die Privatklagerin habe mit der Zeugin P.___ immer
Alkohol getrunken, und zwar im Ubermass. Er sei an jenem Tag nach Hause ge-
kommen, und die Privatklagerin sei nicht da gewesen. Er habe befirchtet, dass
die Privatklagerin wieder am Trinken sei. Deshalb sei er zur Zeugin P.___ ge-
gangen und habe der Privatklagerin gesagt, sie solle aufhéren zu trinken und
nach Hause kommen. Er habe sie jedoch nicht als Hure bezeichnet. Ebenso we-
nig habe er zur Zeugin P.__ gesagt, dass er diese umbringen werde. Als sei-
ne Frau nicht gekommen sei, sei er nach Hause gegangen (Urk. HD 34 S. 13).
Auf Vorhalt des weiteren Sachverhaltes gemass Anklageziffer 5 erklarte der Be-
schuldigte, dies treffe nicht zu (Urk. HD 34 S. 14). Anlasslich der Berufungsver-
handlung hielt er an seinem Standpunkt fest (Urk. HD 63 S. 6 und S. 11 f.).

5.2.3. Die Sachverhaltsdarstellung der Privatklagerin, welche die Anklagebehorde
in ihrer Anklage Ubernommen hat, ist schon aufgrund der Wirdigung der Aussa-
gen der Privatklagerin allein glaubhaft. Sie schilderte den eingeklagten Vorgang in
allen Einvernahmen so detailliert und lebensnahe, wie dies nur von jemandem zu
erwarten ist, der den Sachverhalt tatsachlich erlebt hat (Urk. HD 3/2 S. 5 ff.; Urk.
HD 3/4 S. 15 f.). Auch bei der Schilderung der Gedanken, die ihr durch den Kopf
gegangen seien, als der Beschuldigte, nachdem sie geschrien habe, ihren Kopf
noch extremer ins Kissen gedrickt habe (Urk. HD 3/4 S. 17), ist nicht vorstellbar,
dass die Privatklagerin nicht die Wahrheit gesagt hatte. Hinzu kommt, dass sich
die Angaben der Privatklagerin mit den Aussagen der ubrigen Zeugen, die zu die-
sem Sachverhalt konkrete Angaben machten, decken. Von den Zeugen P._
und Q. wurde bestatigt, dass sich die Privatklagerin an einem Abend bei
ihnen im Garten aufgehalten habe, als der Beschuldigte sie dort aufgesucht und

sie aufgefordert habe, sofort nach Hause zu kommen. Beide Zeugen fuhrten fer-
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ner aus, dass der Beschuldigte dabei Drohungen ausgestossen habe (Urk. HD
5/2 S. 2 und 4; Urk. HD 5/4 S. 2). Die Zeugin P._____erklarte sodann, die Privat-
klagerin habe ihr am nachsten Tag erzahlt, dass der Beschuldigte ihr am Abend
zuvor nach ihrer Heimkehr, als sie habe schlafen gehen wollen, den Kopf in das
Kissen gedruckt und sie anal "vergewaltigt" habe. Die Privatklagerin habe gemass
deren Aussagen nachher lange geblutet und auch Schmerzen gehabt. Zudem
fUhrte sie aus, dass die Privatklagerin fast nicht mehr habe sitzen und kaum mehr
habe laufen kdnnen; sie sei so gelaufen, "als ob sie eine Banane hinten drin hat-
te". Sie habe der Privatklagerin gesagt, dass sie zum Arzt gehen solle. Diese sei
dann gleichentags zu Frau Dr. K.___ gegangen (Urk. HD 5/2 S. 4). Ahnliche
Angaben wurden auch vom Zeugen Q. gemacht, der erklarte, die Privatkla-
gerin sei am nachsten Morgen zu ihnen gekommen, um mit den Hunden zu spa-
zieren, und sei ganz komisch gelaufen, als ob sie eine Banane in der Hose ge-
habt hatte. Sie hatten sie gefragt, was passiert sei, worauf sie, nachdem sie zu-
erst Angst gehabt habe, es zu sagen, erklart habe, dass der Beschuldigte sie anal
"vergewaltigt" habe (Urk. HD 5/4 S. 2). Auch der Zeuge Q. sagte aus, dass
die Zeugin P.___ und er ihr gesagt hatten, sie solle zum Arzt gehen (Urk. HD
5/4 S. 2). Dass der Zeuge Q.___ widerspruchliche Angaben dazu machte,
wann er den Sachverhalt von der Privatklagerin selber gehort habe (vgl. Urk. HD
5/4 S. 2 f.), tut der Glaubhaftigkeit seiner Aussagen keinen Abbruch, sondern ist
angesichts des Zeitablaufs — die Zeugenbefragung fand tber 2 % Jahre nach dem
fraglichen Vorfall statt — nachvollziehbar und zeigt Uberdies, dass die Aussagen
dieser beiden Zeugen nicht abgesprochen wurden. Auch wenn der Zeuge
Q.__ den Sachverhalt zunachst lediglich von der Zeugin P.___ geschildert
bekommen hatte, woflr spricht, dass diese bei der Schilderung der ersten Be-
gegnung mit der Privatklagerin nach der fraglichen Nacht nur von ihr und sich er-
zahlte, ware dies ein Indiz fur die Richtigkeit der Aussagen der Privatklagerin.
Dass der Zeuge Q. den Beschuldigten keineswegs nur in ein schlechtes
Licht ricken wollte, zeigt sich daran, dass er auf die Frage, ob er dessen Charak-
ter beschreiben kdénne, nebst Negativem auch erklarte, "Sonst war er ein lieber
Mensch" (Urk. HD 5/4 S. 4).
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5.2.4. Die Schilderung der Privatklagerin deckt sich ferner mit den Aussagen der
Zeugin F.___ , die im fraglichen Zeitpunkt in der Wohnung unter derjenigen der
Privatklagerin wohnte (Urk. HD 5/5 S. 3; Urk. HD 5/6 S. 1 und S. 5). Diese erklar-
te, die Privatklagerin sei am nachsten Morgen mit roten Wangen zu ihr gekom-
men, habe "fertig" ausgesehen und sie gebeten, den Hund zu hiiten, da sie zu
Frau Dr. K.___ mausse. Die Privatklagerin habe ihr dann erzahlt, dass der Be-
schuldigte sie auf das Bett geworfen und von hinten genommen habe. Genau ha-
be sie es dann etwas spater erzahlt, dass er ihr den Kopf ins Kissen gedrickt ha-
be, dass sie hinten und vorne blute und dass sie lange nicht auf die Toilette habe
gehen konnen (Urk. HD 5/5 S. 3). Sie habe der Privatklagerin einen Sitzring ge-
geben, da diese ihr gesagt habe, dass sie wegen der Vergewaltigung kaum sitzen
kénne (Urk. HD 5/5 S. 3). Anlasslich der Zeugeneinvernahme vom 31. Mai 2010
prazisierte diese Zeugin, dass die Privatklagerin, als diese am nachsten Tag zu
ihr gekommen sei, damit sie wahrend des Arztbesuches den Hund hute, ruhig,
verdrickt und verweint gewesen sei. Sie habe schockierte, offene Augen gehabt.
Immer, wenn etwas Schlimmes passiert sei oder ihr Angst gemacht habe, habe
sie den gleichen Blick gehabt. Sie habe ihr das Geschehene nur stlickchenweise
erzahlt, gefragt, ob sie (die Zeugin) nichts gehort habe, der Beschuldigte habe sie
im Bett mit dem Kopf gegen das Kissen gedruckt, mit dem Gesicht gegen das
Kissen und sei "von hinten hinein", sie kdnne nicht mehr sitzen und habe geblutet
(Urk. HD 5/6 S. 6 f.). Nach dem Arztbesuch sei die Privatklagerin wiedergekom-
men. Sie habe sich (gemeint: von der Arztin) nicht anfassen lassen kénnen, sei
blockiert gewesen und habe gesagt, man solle sie in Ruhe lassen (Urk. HD 5/6 S.
7). Die Schilderungen der Zeugin F.___ | die auch Beschreibungen eigener in-
nerer Vorgange enthalten ("In diesem Moment hatte ich gar nicht so richtig reali-
siert, was sie mir sagte, oder das Ausmass. Ich hatte selber viel um die Ohren.
Ich hatte es erst nachher realisiert. [...] Es nervte mich mehr, dass ich schon wie-
der den Hund haten musste und schon wieder etwas passiert war", Urk. HD 5/6 S.
7) sind so lebensnahe, dass nicht vorstellbar ist, dass sie von jemandem stam-
men, der das Geschilderte nicht tatsachlich erlebt hat. Dass sie den Beschuldig-
ten nicht nur belastete, sondern auch entlastende und positive Angaben machte,

indem sie beispielsweise zu Protokoll gab, sie habe ihn und die Privatklagerin
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schon streiten horen, in jener Nacht aber nicht, sie habe nie selber gesehen, dass
der Beschuldigte die Privatklagerin geschlagen habe (Urk. HD 5/5 S. 4; Urk. HD
5/6 S. 5), oder, der Beschuldigte habe ihr Erzeugnisse aus seinem Garten gege-
ben, was sie sehr geschatzt habe (Urk. HD 5/6 S. 2, 7 und 10), macht die Aussa-

gen dieser Zeugin umso glaubhafter.

5.2.5. Darlber hinaus berichtete auch die Zeugin O3.___ daruber, dass die Peri-
vatklagerin sie Ende August oder anfangs September 2007, an einem Montag,
angerufen und ihr erzahlt habe, dass der Beschuldigte ihren Kopf ins Kissen ge-
drickt und sie dann von hinten gepackt habe. Sie habe ferner gesagt, dass es ihr
weh tue, dass sie nicht wisse, wie sitzen oder stehen, dass sie beim Wasserlas-
sen Schmerzen habe, und sie habe Blut erwahnt (Urk. HD 5/13 S. 5). Sie (die
Zeugin) ware am liebsten sofort zu ihr gefahren, doch habe sie das wegen der
Organisation mit den Kindern nicht tun kdnnen. Die Privatklagerin habe gesagt,
dass sie jetzt gerade niemanden um sich ertrage. Am Abend habe sie nochmals
angerufen und erklart, dass sie bei der Arztinin D.___ gewesen sei, diese sie
jedoch nicht habe untersuchen kdénnen, weil ihr alles weh getan und sie sich ge-
schamt habe (Urk. HD 5/13 S. 5 f.). Die Zeugin erklarte, der Privatklagerin ge-
glaubt zu haben (Urk. HD 5/13 S. 6); ihre Stimme am Telefon sei verzweifelt, wei-
nerlich, schluchzend, angstlich, die Privatklagerin sei "am Zusammenbrechen"
gewesen. Sie habe bis heute nie mehr einen Menschen auf diese Art am Telefon
gehort (Urk. HD 5/13 S. 9). Auch die Aussagen dieser Zeugin fligen sich nahtlos
in diejenigen der Privatklagerin ein, und auch diese Zeugin machte nicht nur ne-
gative Aussagen uber den Beschuldigten, sondern erklarte beispielsweise auch,
dass der Beschuldigte zu ihr korrekt gewesen sei und sich auch engagiert habe
mit dem Essen fur die Kinder (Urk. HD 5/13 S. 3).

5.2.6. Bestatigt werden die Aussagen der Privatklagerin schliesslich aber auch
durch die Aussagen der Arztin K._____ | die im Rahmen ihrer Zeugeneinvernah-
me erklarte, die Privatklagerin habe sie am 3. September 2007 aufgel6st und psy-
chisch in sehr schlechter Verfassung aufgesucht und sich beklagt, dass sie in der
Nacht zuvor vergewaltigt worden sei (Urk. HD 5/14 S. 2 f.). Auch diese Zeugin
fuhrte aus, dass die Privatklagerin ihr berichtet habe, mit dem Kopf gegen das
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Kissen gedrickt worden zu sein und nachher im Bereich des Afters geblutet zu
haben. Es sei fur die Privatklagerin schwierig gewesen, Uber den Vorfall zu be-
richten, es habe sehr viel gebraucht, bis sie sich Uber die Sache geaussert habe.
Sodann habe sie angetont, dass dies nicht zum ersten Mal passiert sei (Urk. HD
5/14 S. 2 f.). Ferner bestatigte die Zeugin K.__ wie schon die Zeuginnen
F._ undO3.___ |, dass die Privatklagerin sich aus Scham geweigert habe,
sich von ihr untersuchen zu lassen (Urk. HD 5/14 S. 3); die Privatklagerin habe
sich beschmutzt gefuhlt, sich in einem sehr schlechten Zustand befunden und sei
wirklich aufgeldst gewesen (Urk. HD 5/14 S. 3 f.). Dass sie damals in einem so
aufgeldsten Zustand in ihre Praxis gekommen sei, sei ein Ausnahmezustand ge-
wesen; es sei das erste Mal gewesen, dass sie die Privatklagerin so angetroffen
habe (Urk. HD 5/14 S. 5 f.).

5.2.7. Hinzu kommt ferner, dass der Beschuldigte selber angab, dass er auch
Analverkehr praktiziert, erklarte er doch, mit der Privatklagerin einige Male einver-
nehmlich Analverkehr gehabt zu haben (Urk. HD 4/5 S. 2). Daruber hinaus wurde
auf dem Computer des Beschuldigten Pornografie aufgefunden, in der teilweise
Analverkehr dargestellt ist (Urk. HD 8/3), was ebenfalls belegt, dass ihm Sexual-

praktiken dieser Art nicht fremd waren.

5.2.8. Es ist schlechterdings unvorstellbar, dass die Privatklagerin den ganzen un-
ter dieser Anklageziffer eingeklagten Vorgang erfunden, ihre Arztin derart massiv
getauscht und dazu noch mehrere Bekannte zu — Ubereinstimmenden — Falsch-
aussagen unter der strengen Strafandrohung von Art. 307 StGB bewegt und/oder
sie ebenfalls hintergangen hat. Daruber hinaus hatte die Privatklagerin, hatte sie
den Vorgang erfunden, um dem Beschuldigten zu schaden, aller Wahrscheinlich-
keit nach sofort, nachdem sie bei ihrer Arztin gewesen war, Anzeige erstattet und
damit nicht mehrere Jahre zugewartet. Der Argumentation der Vorinstanz (Urk.
HD 48 S. 80 f.), insbesondere auch derjenigen zu den Einwendungen der Vertei-
digung, kann ohne Weiteres gefolgt werden. Es bleibt kein anderer Schluss, als
dass sich der Sachverhalt gemass Anklageziffer 5 wie eingeklagt ereignet hat,

weshalb er erstellt ist.
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5.3. Sachverhaltserstellung Anklageziffer 3 (Vergewaltigung, sexuelle N6tigung)

5.3.1. Die Anklagebehorde wirft dem Beschuldigten in Anklageziffer 3 zusam-
mengefasst vor, an einem nicht mehr eruierbaren Datum im Januar oder Februar
2004 im Schlafzimmer an der Privatklagerin gegen deren Willen den vaginalen

und analen Geschlechtsverkehr vollzogen zu haben (Urk. HD 18 S. 5).

5.3.2. Der Beschuldigte erklarte anlasslich der vorinstanzlichen Hauptverhand-
lung, dies treffe nicht zu (Urk. HD 34 S. 12), und war auch anlasslich der Beru-
fungsverhandlung nicht gestandig (Urk. HD 63 S. 6 und S. 10).

5.3.3. Was den dem Beschuldigten zur Last gelegten erzwungenen vaginalen
Geschlechtsverkehr angeht, liegen als Beweismittel die glaubhaften Aussagen
der Privatklagerin vor. Auch ihre diesbezuglichen Schilderungen erreichten einen
so hohen Detaillierungsgrad, wie er nur von jemandem erwartet wird, der den
Sachverhalt tatsachlich erlebt hat. So machte die Privatklagerin beispielsweise
genaue Angaben zur von ihr und vom Beschuldigten getragenen Kleidung und zu
den gesundheitlichen Folgen des Ubergriffs (Urk. HD 3/3 S. 16 f.) und gab sogar
an, was der Beschuldigte ihr wahrend des Ubergriffs gesagt habe (Urk. HD 3/3 S.
18). Da auf die Aussage der Privatklagerin, sie habe dem Beschuldigten gesagt,
dass sie das nicht wolle, und probiert, ihre Beine zusammenzudrticken, worauf er
ihre Beine mit den Knien auseinandergedruckt habe (Urk. HD 3/4 S. 12), abzu-
stellen ist, bleibt fur die Version der Verteidigung, es sei nach anfanglicher Ableh-
nung durch die Privatklagerin zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekom-
men, kein Raum. Nicht erstellt werden kann dagegen der Vorwurf, der Beschul-
digte habe gegen den Willen der Privatklagerin auch den analen Geschlechtsver-
kehr vollzogen. Diesbezuglich liegen, wie bereits unter Ziff. 4.1. ausgefuhrt wurde,
widerspruchliche Angaben der Privatklagerin vor. Da die Privatklagerin auf den
Widerspruch nicht angesprochen und dieser somit nicht geklart wurde, ist nach
dem Grundsatz in dubio pro reo davon auszugehen, dass der Beschuldigte nicht

auch den analen Geschlechtsverkehr erzwang.

5.4. Sachverhaltserstellung Anklageziffer 6 (N6tiqung)
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5.4.1. Dem Beschuldigten wird in Anklageziffer 6 vorgeworfen, die Privatklagerin
irgendwann im Sommer 2007 in ihrer Wohnung in D.___ gegen ihren Willen un-
ter Kraftaufwand in den Toilettenraum gezerrt, ihren Kopf in die WC-Schussel ge-
drickt und Uber ihren Kopf uriniert zu haben (Urk. HD 18 S. 7).

5.4.2. Anlasslich der vorinstanzlichen Hauptverhandlung gab der Beschuldigte zu
Protokoll, dies habe er nicht getan (Urk. HD 34 S. 15 f.). Daran hielt er auch an-
Iasslich der Berufungsverhandlung fest (Urk. HD 63 S. 6 und S. 11).

5.4.3. Der obige Sachverhalt stlitzt sich auf die Aussagen der Privatklagerin, die
von der Vorinstanz zu Recht als glaubhaft eingestuft wurden (Urk. HD 48 S. 84),
zumal sie durch die Aussagen der Zeugin F.___ bestatigt werden. Deren Aus-
sage, einmal sei die Privatklagerin zu ihr gekommen und habe ihr aufgeldst er-
zahlt, dass der Beschuldigte ihr Gewalt angetan habe abends im Bett, weshalb
sie nun zur Arztin misse, und in diesem Zusammenhang auch erklart, er habe sie
auch schon am Kopf gepackt und Uber sie gepinkelt auf dem WC (Urk. HD 5/5 S.
2; Urk. HD 5/6 S. 6), stimmt mit denjenigen der Privatklagerin zum Sachverhalt in
Anklageziffer 6 sowie in Anklageziffer 5 Uberein. Auch die zeitliche Einordnung
korreliert, erklarte die Zeugin F.__ doch, Ende 2007 nach ... gezogen und den
Beschuldigten ca. zwei Jahre vorher kennengelernt zu haben (Urk. HD 5/6 S. 2),
so dass sich sowohl der Sachverhalt gemass Anklageziffer 5 als auch derjenige

gemass Anklageziffer 6 ereignet hatten, wahrend die Privatklagerin und die Zeu-

gin F. in der gleichen Liegenschaft wohnten. Uberdies stimmt der zeitliche
Ablauf gemass den Schilderungen der Zeugin F. mit den Angaben der Pri-
vatklagerin Uberein, denn die Aussagen der Zeugin F. sind dahingehend zu

verstehen, dass sich der Sachverhalt gemass Anklageziffer 6 zuerst ereignete
und nachher derjenige gemass Anklageziffer 5. Die Vorinstanz hat zu Recht da-
rauf hingewiesen, dass héchst unwahrscheinlich ist, dass die Privatklagerin dies-
bezuglich gegenuber der Zeugin F.___ unwahre Angaben machte, weil der von
ihr geschilderte Vorgang zugleich eine grosse Demutigung darstellte (vgl. Urk. HD
48 S. 84). Die Zeugin P.___ berichtete ebenfalls dartber, dass die Privatklage-
rin ihr Uber diesen Vorfall erzahlt habe, allerdings erst nach der Verhaftung des
Beschuldigten (Urk. HD 5/2 S. 5 f.). Daruber hinaus schilderte auch C.___ an-
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lasslich seiner Zeugeneinvernahme vom 21. Oktober 2010, dass die Privatklage-
rin ihm einmal unter Tranen gestanden habe, dass der Beschuldigte wahrend der
Zeit,indersiein D.___ gewohnt habe, ihren Kopf in die WC-Schussel gedrickt
und Uber sie uriniert habe (Urk. HD 5/20 S. 3). Nicht stichhaltig sind demgegen-
Uber die Argumente des Beschuldigten sowie der Verteidigung betreffend die
Grosse des WC-Raums (Urk. HD 4/5 S. 3; Urk. HD 37 S. 41; Urk. HD 64 S. 29).
Auch die Privatklagerin erklarte, dieser sei klein gewesen. Da sie jedoch angab,
es habe sich nicht ihr ganzer Korper in diesem Raum befunden, sondern nur der
vordere Teil (siehe dazu die zutreffenden Ausflihrungen der Vorinstanz in Urk. HD
48 S. 85), steht die Raumgrosse zu den Ausfuhrungen der Privatklagerin nicht in

Widerspruch. Auch der Sachverhalt gemass Anklageziffer 6 ist erstellt.

5.5. Sachverhaltserstellung Anklageziffer 9 (Drohung)

5.5.1. Die Anklagebehorde legt dem Beschuldigten in dieser Anklageziffer zur
Last, am 3. Januar 2010 gegenuber seiner Tochter L.___, welche bei ihm ge-
weilt habe, erklart zu haben, er werde ihre Mutter und deren neuen Lebenspartner
umbringen. Dies habe L. umgehend nach der Ruckkehr in die Wohnung der
Privatklagerin dieser mitgeteilt, die es ihrerseits inrem Lebenspartner, C. |
weitergesagt habe. Sowohl die Privatklagerin als auch der Privatklager hatten sich
in der Folge dadurch in ihrem Sicherheitsgefiuhl massiv eingeschrankt geftihlt
(Urk. HD 18 S. 8 f1.).

5.5.2. Der Beschuldigte erklarte anlasslich der vorinstanzlichen Hauptverhand-
lung, dies habe er ganz sicher nicht getan (Urk. HD 34 S. 17). Auch anlasslich der
Berufungsverhandlung machte er geltend, dieser Vorwurf stimme nicht (Urk. HD
63 S.6und S. 13).

5.5.3. Die Sachverhaltsdarstellung in der Anklageschrift basiert auf den im vo-
rinstanzlichen Urteil wiedergegebenen, glaubhaften Aussagen der Privatklagerin
sowie von C.__ . Die These der Verteidigung, dass es wahrscheinlich sei, dass
die Privatklagerin die Aussagenaus L. "herausgeholt" habe (Urk. HD 37 S.

45), erweist sich als nicht plausibel. Es ist namlich nicht ersichtlich, weshalb die
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Privatklagerin dies hatte tun sollen. Die Privatklagerin hat den Beschuldigten im
Rahmen der Strafuntersuchung einer ganzen Reihe von Sexualdelikten zu ihrem
Nachteil beschuldigt. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Privatklage-
rin klar war, dass derartige Anschuldigungen, wenn ihnen Glauben geschenkt
wulrde, den Beschuldigten fir geraume Zeit hinter Gitter bringen wirden, wahrend
nur die Drohung gemass Anklageziffer 9 wohl kaum einen gravierenden Einfluss
auf die Ausubung des Besuchsrechts zur Folge gehabt hatte. Hinzu kommt, dass
die dem Beschuldigten vorgeworfene Ausserung von Stil und Inhalt her ohne Wei-
teres zu den im vorinstanzlichen Urteil wiedergegebenen Textnachrichten passt,
die er der Privatklagerin am 25. und 30. Marz 2009 sowie am 25. und 27. Juli
2009 eingestandenermassen (Urk. HD 4/13 S. 3 ff.) sandte. Es besteht kein Zwei-
fel daran, dass sich der Sachverhalt wie eingeklagt ereignete; der Sachverhalt

gemass Anklageziffer 9 ist erstellt.

IV. Rechtliche Wiirdigung

1.1. Den allgemeinen Ausflhrungen der Vorinstanz zur rechtlichen Wardigung ist
nichts hinzuzufigen, weshalb zur Vermeidung von Wiederholungen darauf ver-
wiesen werden kann (Urk. HD 48 S. 87).

1.2. Am 1. Januar 2007 trat der revidierte Allgemeine Teil des Schweizerischen
Strafgesetzbuches in Kraft. Die vorliegend zu beurteilenden strafbaren Handlun-
gen des Beschuldigten ereigneten sich teilweise vor und teilweise nach diesem
Datum. Es stellt sich deshalb fur die strafbaren Handlungen, welche sich vor die-
sem Datum ereignet haben, die Frage, ob diese Straftaten nach dem bis zum 31.
Dezember 2006 geltenden oder nach dem neuen Recht zu beurteilen sind, wah-
rend fur die strafbaren Handlungen, welche sich nach diesem Datum ereignet ha-

ben, das neue Recht Anwendung findet.

1.3. Gemass Art. 2 Abs. 1 StGB wird nach neuem Recht grundsatzlich nur beur-
teilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Delikt begangen hat. Auf Taten, die vor

dem Inkrafttreten begangen wurden, ist grundsatzlich das alte, zum Tatzeitpunkt



- 47 -

geltende Recht anzuwenden. Wenn jedoch das neue Recht milder ist als das zum
Tatzeitpunkt geltende, kommt gestutzt auf Art. 2 Abs. 2 StGB nach dem Grund-
satz der lex mitior das neue Recht zur Anwendung. Ob das neue Recht milder ist,

ist nach der konkreten Methode zu beurteilen.

1.4. Im vorliegenden Fall sind, da eine Freiheitsstrafe von Uber drei Jahren aus-
zusprechen sein wird (dazu nachfolgend unter Ziff. V.2.), das alte und das neue
Recht gleichwertig. Dies gilt auch fur Art. 123 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB und Art. 123
Ziff. 1 Abs. 2 StGB. Sah das alte Recht nach dieser Bestimmung eine Milderung
nach freiem Ermessen vor, wird im neuen Recht fur die Strafmilderung auf

Art. 48a StGB verwiesen, der inhaltlich gleichwertig ist. Das neue Recht erweist
sich demnach nicht als milder, weshalb vorliegend mit Bezug auf die vor dem 1.

Januar 2007 begangenen Delikte das alte Recht zur Anwendung gelangt.

2.1. Die Vorinstanz hat sodann die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerk-
male des Tatbestands der Vergewaltigung gemass Art. 190 Abs. 1 StGB, die bei
der genannten Gesetzesrevision nicht gedndert haben und daher auch fur Art.
190 Abs. 1 aStGB gelten, korrekt dargelegt (Urk. HD 48 S. 88), weshalb auch die-

se an dieser Stelle nicht zu wiederholen sind.

2.2. Der erstellte Sachverhalt gemass Anklageziffer 3 ist unter Art. 190 Abs. 1
aStGB zu subsumieren. Opfer war die Privatklagerin, demnach, wie in Art. 190
Abs. 1 aStGB vorausgesetzt, eine weibliche Person. Der Beschuldigte wendete
Gewalt an, indem er die Privatklagerin mit seinem Eigengewicht auf dem Bett fi-
xierte und mit seinen Beinen die ihrigen, die sie, um eine Vergewaltigung abzu-
wenden, gegeneinander presste, auseinanderdruckte. Demnach wurde die Pri-
vatklagerin mit Gewalt zur Erduldung des Geschlechtsverkehrs gendtigt. Die Vo-
rinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass der Privatklagerin keine weiterge-
hende Gegenwehr zuzumuten war; auf ihre diesbezliglichen Ausfihrungen kann
verwiesen werden (Urk. HD 48 S. 89 f.). Der Beschuldigte erflllte daruber hinaus
auch den subjektiven Tatbestand: Die Vorinstanz hat zu Recht argumentiert, dass
dem Beschuldigten aufgrund des korperlichen Widerstandes der Privatklagerin
sowie infolge der klar gedausserten Ablehnung des Geschlechtsverkehrs bewusst

sein musste, dass der Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen erfolgte, was ihn
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jedoch nicht von seinem Tun abhielt. Der Beschuldigte hat somit bezuglich den
Sachverhalt gemass Anklageziffer 3 den objektiven und subjektiven Tatbestand
von Art. 190 Abs. 1 aStGB (Vergewaltigung) erfullt. Da dem Beschuldigten in An-
klageziffer 3 nicht nur die Erzwingung des vaginalen, sondern auch des analen
Geschlechtsverkehrs vorgeworfen wird und vor der Vorinstanz ein entsprechen-
der Schuldspruch erfolgte (Urk. HD 48 S. 90 ff. und S. 107), der Sachverhalt aber
diesbezuglich nicht erstellt ist, ist der Beschuldigte vom Vorwurf der sexuellen No6-

tigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 aStGB freizusprechen.

3. Was den zweiten Teil des Sachverhalts gemass Anklageziffer 5 angeht, ist
dessen von der Vorinstanz vorgenommene rechtliche Wirdigung als sexuelle N6-
tigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB (Urk. HD 48 S. 92) korrekt, da der Be-
schuldigte, wie von der Vorinstanz dargelegt, unter massiver Gewaltanwendung
gegenuber der Privatklagerin den Analverkehr erzwang, wobei er sich bewusst
war, dass dieser gegen den Willen der Privatklagerin erfolgte. Ferner ist der Vo-
rinstanz darin zuzustimmen, dass der Beschuldigte mit seinem Handeln gemass
den ersten beiden Absatzen der Anklageziffer 5 den objektiven und subjektiven
Tatbestand der Notigung im Sinne von Art. 181 StGB erfullte (vgl. Urk. HD 48 S.
96 f.). Das Gleiche gilt fir den Sachverhalt gemass Anklageziffer 6; auch dieser
ist in Ubereinstimmung mit der Vorinstanz (vlg. Urk. HD 48 S. 97) unter den Tat-

bestand der Notigung im Sinne von Art. 181 StGB zu subsumieren.

4. Schliesslich ist auch die vorinstanzliche Qualifikation des Sachverhalts gemass
Anklageziffer 9 als Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB nicht zu bean-
standen (Urk. HD 48 S. 97 f.).

6. In allen Fallen liegen, wie bereits die Vorinstanz festgehalten hat (Urk. HD 48
S. 90 ff.), weder Schuldausschluss- noch Rechtfertigungsgrinde vor. Somit hat
sich der Beschuldigte der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 aStGB,
der sexuellen Nétigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 5), der
mehrfachen N6tigung im Sinne von Art. 181 StGB sowie der Drohung im Sinne
von Art. 180 Abs. 1 StGB strafbar gemacht. Dass sich der Beschuldigte (u.a.)

nicht nur der einfachen, sondern der mehrfachen Noétigung im Sinne von Art. 181
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StGB strafbar gemacht hat, war, wie sich sowohl aus den Erwagungen zur Sach-
verhaltserstellung (Urk. HD 48 S. 81 f. und S. 84 f.) als auch aus denjenigen zur
rechtlichen Wirdigung (Urk. HD 48 S. 96 f.) ergibt, klarerweise auch die Ansicht
der Vorinstanz, wenn das auch im Dispositiv des vorinstanzlichen Urteils nicht

ausdrucklich in Erscheinung getreten ist.

V. Sanktion

1. Strafrahmen

1.1. Vorliegend ist die Strafzumessung sowohl fir Delikte, die vor dem Inkrafttre-
ten des revidierten Allgemeinen Teils am 1. Januar 2007, als auch fur solche, die
nachher begangen wurden, vorzunehmen. Da der Beschuldigte dadurch keinen

Nachteil erleidet, rechtfertigt es sich, dies einheitlich nach den Strafzumessungs-

regeln des neuen Rechts zu tun.

1.2. Bei der Bemessung der Strafe ist vom gesetzlichen Strafrahmen auszuge-
hen. Hat der Tater durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen fur
mehrere gleichartige Strafen erflllt, so verurteilt ihn das Gericht zur Strafe der
schwersten Straftat und erhoht sie angemessen. Es darf jedoch das Hochstmass
der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Halfte erhdhen. Dabei ist es an das
gesetzliche Hochstmass der Strafe gebunden (Art. 49 Abs. 1 StGB).

1.3. Die Vorinstanz ist zu Recht davon ausgegangen, dass die schwerste vom
Beschuldigten begangene Straftat die Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs.
1 aStGB ist, die mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft wird.
Strafscharfend sind gemass Art. 49 Abs. 1 StGB die Deliktsmehrheit sowie die
teilweise mehrfache Tatbegehung zu bertcksichtigen, weshalb der erweiterte
Strafrahmen sich auf Freiheitsstrafe bis 15 Jahren erstreckt. Dieser ist aber nur in
Ausnahmefallen anwendbar; in der Regel sind Strafscharfungsgrinde innerhalb
des ordentlichen Strafrahmens, dies dann aber zwingend, straferhdhend zu be-
rucksichtigen (Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht Il, Strafen und Mass-
nahmen, 8. Auflage, Zurich 2007, S. 74; BGE 136 IV 55 E. 5.8).
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2. Strafzumessung

2.1. Strafzumessungsregeln

Die Strafe ist nach dem Verschulden des Taters zu bemessen, wobei das Vorle-
ben und die personlichen Verhaltnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Le-
ben des Taters zu berlcksichtigen sind (Art. 47 Abs. 1 StGB). Das Verschulden
wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefahrdung des betroffenen Rechts-
guts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggriinden und Zielen des
Taters sowie danach bestimmt, wie weit der Tater nach den inneren und ausseren
Umstanden in der Lage war, die Gefahrdung oder Verletzung zu vermeiden (Art.
47 Abs. 2 StGB).

Der Begriff des Verschuldens muss sich auf den gesamten Unrechts- und
Schuldgehalt der konkreten Straftat beziehen. Zu unterscheiden ist zwischen der
Tat- und der Taterkomponente. Bei der Tatkomponente sind das Ausmass des
verschuldeten Erfolgs, die Art und Weise der Herbeiflihrung des Erfolgs, die Wil-
lensrichtung, mit der der Tater gehandelt hat, und dessen Beweggrunde zu be-
achten. Sodann sind fur das Verschulden auch das "Mass an Entscheidungsfrei-
heit" beim Tater sowie die sogenannte Intensitat des deliktischen Willens bedeut-
sam. Die Taterkomponente umfasst das Vorleben, die personlichen Verhaltnisse
sowie das Verhalten nach der Tat oder im Strafverfahren, allenfalls Reue und
Einsicht sowie die Strafempfindlichkeit (Donatsch/Flachsmann/Hug/Weder,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, 17. Auflage, Zurich 2006, S. 117 mit weiteren
Hinweisen; vgl. auch Schwarzenegger/Hug/Jositsch, a.a.0., S. 90; BSK StGB |-
Wiprachtiger, Art. 47 N 65). Je leichter es fur den Tater gewesen ware, die Norm
zu respektieren, desto schwerer wiegt die Entscheidung gegen sie (Urteile des
Bundesgerichts 6S.43/2001 vom 19. Juni 2001 E. 2. und 6S.333/2004 vom 23.
Dezember 2004 E. 1.1.; BGE 122 IV 241 und Pra 2001 S. 832 lit. a; Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht AT Il, 2. Auflage, Bern 2006, § 6 N 13). Das Gericht
hat in seinem Urteil die Uberlegungen, die es bei der Bemessung der Strafe an-

gestellt hat, in den Grundzugen darzustellen. Dabei muss es in der Regel die we-
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sentlichen schuldrelevanten Tat- und Taterkomponenten so erértern, dass festge-
stellt werden kann, ob alle rechtlich massgeblichen Gesichtspunkte Berlcksichti-
gung fanden und wie sie gewichtet wurden. Insgesamt mussen seine Erwagun-
gen die ausgefallte Strafe rechtfertigen, d.h. das Strafmass muss als plausibel er-
scheinen (BGE 127 IV 101 E. 2.; Urteil des Bundesgerichts 6S.83/2006 vom 5.
Februar 2007 E. 3.1.; Art. 50 StGB).

2.2. Tatkomponente

2.2.1. Objektive Tatschwere

Indem der Beschuldigte gegen den Willen der Privatklagerin mit Gewalt den vagi-
nalen Geschlechtsverkehr erzwang, setzte er sich in ricksichtsloser Weise Uber
deren Selbstbestimmungsrecht und sexuelle Integritat hinweg. Dass der Beschul-
digte in diesem Fall keine massive Gewalt anwendete, vermag sein Verschulden
nicht stark zu relativieren, da solche hier nicht notwendig war, damit er sein Ziel
erreichte. Der Privatklagerin war offensichtlich klar, dass sie sich in ihrem Schlaf-
zimmer in einer ausweglosen Situation befand und dem kérperlich tUberlegenen
Beschuldigten ausgeliefert war, weshalb grossere Gegenwehr sinnlos, allenfalls
sogar gefahrlich gewesen ware. Dass der Beschuldigte grob vorging, zeigt sich
daran, dass die Privatklagerin nach der Tat vaginale Blutungen hatte (Urk. HD 3/3
S. 16 und S. 18; Urk. HD 3/4 S. 12). Das objektive Tatverschulden des Beschul-
digten wiegt erheblich.
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2.2.2. Subjektive Tatschwere

Auch subjektiv ist von einem erheblichen Verschulden des Beschuldigten auszu-
gehen. Der Beschuldigte handelte mit direktem Vorsatz, skrupellos und einzig zur
Befriedigung seiner eigenen Bedlrfnisse, demnach aus rein egoistischen Moti-

ven.

2.3. Taterkomponente

2.3.1. Persénliche Verhéltnisse und Vorleben

Die Vorinstanz hat das Vorleben und die personlichen Verhaltnisse des Beschul-
digten, wie dieser anlasslich der Berufungsverhandlung bestatigte (Urk. HD 63 S.
1), grundsatzlich korrekt wiedergegeben. Um unnétige Wiederholungen zu ver-
meiden, ist auf diese Erwagungen zu verweisen (Urk. HD 48 S. 102 f.). Eine klei-
ne Korrektur ist insofern anzubringen, als im Haushalt des Beschuldigten und sei-
ner Ehefrau nicht sein, sondern ihr Sohn lebt (Urk. HD 63 S. 4).

Aus den personlichen Verhaltnissen und dem Vorleben lassen sich weder Straf-

erhohungs- noch Strafminderungsgrunde ableiten.

2.2.2.2. Vorstrafen

Der Beschuldigte weist keine Vorstrafen auf, wie von der Vorinstanz richtig ausge-
fuhrt wurde (Urk. HD 48 S. 103). Die Vorinstanz ist mit zutreffender Begriindung
davon ausgegangen, dass dieser Umstand nicht strafmindernd zu bertcksichtigen

ist.

2.3.3. Nachtatverhalten

Da der Beschuldigte wahrend des gesamten Verfahrens ungestandig war (vgl.
Urk. HD 4/1 S. 4; Urk. HD 4/2 S. 3; Urk. HD 4/4 S. 14 und Urk. HD 4/14 S. 9),
Iasst sich aus seinem Nachtatverhalten nichts zu seinen Gunsten herleiten. Die

Vorinstanz hat demgegenuber unter diesem Titel nicht unerheblich straferhdhend
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veranschlagt, dass der Beschuldigte wahrend des gesamten Verfahrens unkoope-
rativ und stets darum bemuht war, die Privatklagerin negativ darzustellen; das
Verhalten des Beschuldigten lasse jede Reue oder Einsicht vermissen (Urk. HD
48 S. 104). Grundsatzlich kann indessen von einem fehlenden Gestandnis oder
mangelnder Kooperation im Verfahren nicht zwangslaufig auf mangelnde Einsicht
in das begangene Unrecht geschlossen werden. Im Ubrigen hat jede beschuldigte
Person das Recht zu schweigen oder den Sachverhalt zur Verteidigung fur sie
maglichst vorteilhaft darzustellen, ohne dass ihr dies angelastet werden darf. In-
soweit erscheint eine auf mangelnde Einsicht gestltzte Straferhéhung nicht un-
bedenklich (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_858/2008 vom 20. Mai 2009, E.

4.3.3 mit Hinweisen), weshalb darauf zu verzichten ist.

2.4. Hypothetische Einsatzstrafe

In Wurdigung der obgenannten Kriterien erweist sich eine hypothetische Einsatz-

strafe von 2 Jahren Freiheitsstrafe als angemessen.

2.5. Gesamtstrafe

2.5.1. Die fur die schwerste Tat eingesetzte Strafe ist gemass Art. 49 Abs. 1 StGB
in Anwendung des Asperationsprinzips unter Einbezug der weiteren Delikte an-

gemessen zu erhdhen.

2.5.2. Von einem schweren objektiven und subjektiven Verschulden ist hinsicht-
lich der sexuellen Nétigung vom 2. September 2007 (Anklageziffer 5) auszuge-
hen. Die Gewalt, die der Beschuldigte zur Erzwingung des Analverkehrs anwen-
dete, muss ausserordentlich massiv gewesen sein. Nur so lasst sich erklaren,
dass die Privatklagerin wahrend Tagen Blutungen hatte und ihre Schmerzen so
stark waren, dass sie kaum mehr sitzen und laufen konnte. Erschwerend kommt
hinzu, dass auf der subjektiven Seite von einer mit direktem Vorsatz ausgefuhrten
eigentlichen Bestrafungsaktion ausgegangen werden muss, die zugleich eine
Machtdemonstration darstellte, die ihresgleichen sucht. Bei der diesem Delikt vo-

rausgegangenen Notigung wiegen sowohl das objektive als auch das subjektive
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Verschulden nicht mehr leicht, wurde doch die Privatklagerin mittels der mehrfach
ausgestossenen Todesdrohungen sowie der Anmerkung, abgerechnet werde zu-
hause, dazu gebracht, nach Hause zurlckzukehren, obwohl sie dies noch nicht
beabsichtigt hatte.

2.5.3. Was das objektive Verschulden angeht, steht hinsichtlich Anklageziffer 6
weniger die Tatsache, dass die Privatklagerin gendtigt wurde, als zu was resp.
wie sie genotigt wurde, im Vordergrund. Wird einem Menschen (gegen dessen
Willen) auf den Kopf uriniert, wird damit eine in hochstem Masse verachtende
Haltung diesem gegenuber zum Ausdruck gebracht. In aller Regel dirfte eine
derartige Tat beim Opfer nicht nur grossen Ekel auslosen, sondern fur dieses
auch eine enorme Demutigung darstellen und durfte sie Uberdies geeignet sein,
das Selbstwertgefiuhl herabsetzen. Zugleich widerspiegelt das inkriminierte Ver-
halten das massive Machtgefalle zwischen dem Beschuldigten und der Privatkla-
gerin. In subjektiver Hinsicht stand wohl kein sexuelles Motiv, sondern die Ab-
sicht, die Privatklagerin zu demutigen, im Vordergrund. Auch hier handelte der
Beschuldigte mit direktem Vorsatz. Sowohl das objektive als auch das subjektive

Verschulden sind hinsichtlich dieser Tat als erheblich einzustufen.

2.5.4. Bei Anklageziffer 9 ist besonders verwerflich, dass der Beschuldigte die
gemeinsame, damals erst siebenjahrige Tochter benutzte, um die Drohung gegen
die Privatklagerin und ihren neuen Lebenspartner zu Gberbringen. Der Beschul-
digte schreckte somit nicht einmal davor zurtck, auch sein eigenes Kind in Angst
und Schrecken zu versetzen (vgl. die entsprechenden Aussagen der Privatklage-
rin in Urk. HD 3/3 S. 3 und Urk. HD 3/6 S. 19), um die Privatklagerin und ihren
neuen Lebenspartner zu bedrohen. Diese Tat war ebenfalls rein egoistisch moti-
viert, und auch bei ihr handelte der Beschuldigte mit direktem Vorsatz. Auch hin-
sichtlich dieser Tat sind sowohl das objektive als auch das subjektive Verschulden

als erheblich einzustufen.

2.5.5. Bei einer Einzelbetrachtung der verschiedenen Delikte kommt zu wenig
zum Ausdruck, dass diese, wie schon von der Vorinstanz dargelegt wurde (Urk.
HD 48 S. 101), insbesondere auch darauf abzielten, die Privatklagerin herabzu-

mindern und zu demutigen. Die Vorinstanz hat zu Recht darauf hingewiesen,
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dass die Taten auch vor dem Hintergrund der problembelasteten Beziehung zwi-
schen dem Beschuldigten und der Privatklagerin zu sehen sind, wobei ein wichti-
ger Faktor der beidseitige Alkoholkonsum war, ein anderer die psychische Ver-
fassung der Privatklagerin. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich der
Beschuldigte in einer gewissen Sicherheit wiegte, dass ihn die Privatklagerin nicht
wegen sexuellen Ubergriffen anzeigen wiirde, sei es aus Scham, sei es aus
Angst, ihre Tochter musste ohne einen Vaterersatz und die beiden gemeinsamen
Kinder mussten ohne ihren Vater aufwachsen, sei es aus der eigenen Abhangig-
keit dem Beschuldigten gegenuber heraus. Zu Recht hat die Vorinstanz darauf
hingewiesen, dass es der Privatklagerin vor dem Hintergrund ihrer sehr belaste-
ten Lebensgeschichte an der Kraft fehlte, sich aus der Beziehung mit dem Be-
schuldigten zu I6sen, und der Beschuldigte diese Abhangigkeit und die Schwache
der Privatklagerin skrupellos fir seine Ubergriffe ausniitzte. Ferner hat die Vo-
rinstanz zutreffend auf die schweren psychischen Folgen der Taten fur die Privat-
klagerin hingewiesen (Urk. HD 48 S. 102). Schliesslich ist der Vorinstanz darin
zuzustimmen, dass der Beschuldigte nach Beendigung der Beziehung nicht von
der Privatklagerin abliess, sondern sie und ihren neuen Lebenspartner mit dem
Tode bedrohte, um ihr weiterhin das Leben schwer zu machen (vgl. Urk. HD 48 S.
102).

2.5.6. Hinsichtlich all dieser Delikte kann fur die taterbezogenen Komponenten auf
die Ausflihrungen vorne unter 2.3. verwiesen werden, die auch hier Geltung ha-

ben.

2.6. Fazit

Unter Berucksichtigung aller massgeblichen Zumessungsgrunde erweist sich eine
Freiheitsstrafe von 4 Jahren als angemessen. Anzurechnen sind gestutzt auf
Art. 51 StGB 287 Tage, die durch Untersuchungshaft erstanden sind.
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VI. Vollzug

Da eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren auszusprechen ist, scheidet sowohl ein be-
dingter (Art. 42 Abs. 1 StGB) als auch ein teilbedingter Vollzug (Art. 43 Abs. 1

StGB) der Strafe aus. Die Freiheitsstrafe ist zu vollziehen.

VII. Zivilanspriiche

1. Die Vorinstanz hat die allgemeinen Voraussetzungen fur die Zusprechung einer
Genugtuung korrekt dargelegt, weshalb darauf verwiesen werden kann (Urk. HD
48 S. 105).

2. Das Verfahren ist in mehreren Punkten einzustellen. Zudem ist der Beschuldig-
te hinsichtlich Anklageziffer 3 vom Vorwurf der sexuellen Notigung freizuspre-
chen. Die Ubergriffe auf die kdrperliche, psychische und sexuelle Integritat ge-
mass den Anklagepunkten, gestitzt auf die der Beschuldigte heute zu verurteilen
ist, wiegen aber derart schwer, dass sich die von der Privatklagerin geltend ge-
machte Genugtuung in der Hohe von Fr. 20'000.— nebst Zins zu 5 % seit 2. Sep-
tember 2007 auch unter den gegebenen Umstanden als der Intensitat der erlitte-
nen Unbill und dem Verschulden des Beschuldigten angemessen erweist, wes-

halb der vorinstanzliche Entscheid in diesem Punkt zu bestatigen ist.

VIIl. Kosten- und Entschadigungsfolgen

Der Beschuldigte ist hinsichtlich der Anklageziffer 3 vom Vorwurf der sexuellen
Notigung freizusprechen. Dass das Verfahren in mehreren Anklagepunkten infol-
ge Verjahrung oder fehlender Prozessvoraussetzungen einzustellen ist, geht zwar
nicht auf seine Antrage zuruck, ist jedoch insofern von Bedeutung, als der Verfah-
rensaufwand ohne diese Anklagepunkte geringer ausgefallen ware. Es erscheint
daher angemessen, die gesamten Verfahrenskosten, inklusive jener der unent-

geltlichen Vertretung der Privatklagerin, jedoch exklusive jener der amtlichen Ver-
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teidigung, zur Halfte dem Beschuldigten aufzuerlegen und zur Halfte auf die Ge-
richtskasse zu nehmen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung sind unter Vorhalt
von Art. 135 Abs. 4 StPO auf die Gerichtskasse zu nehmen.

Es wird beschlossen:

1.  Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Affoltern vom
6. September 2011 bezuglich Dispositivziffer 2 (Vormerknahme vom Ruck-
zug der Vorwurfe der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB in
den Anklagepunkten 7 und 8 durch die Staatsanwaltschaft) sowie Disposi-

tivziffer 6 (Kostenfestsetzung) in Rechtskraft erwachsen ist.

2. Das Verfahren wird mit Bezug auf die Anklageziffern 1, 2, 4, 7 (betreffend

Gefahrdung des Lebens) und 8 (betreffend versuchte Notigung) eingestellt.
3.  Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
4. Rechtsmittel:

Gegen Ziffer 2 dieses Entscheides kann bundesrechtliche Beschwerde in

Strafsachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begriindeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-

richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
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Es wird erkannt:

Der Beschuldigte A. ist schuldig

der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 aStGB (Anklageziffer 3)

der sexuellen Nétigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 5)

der mehrfachen Notigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffern 5
und 6)

der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 9).

Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf der sexuellen Notigung

betreffend Anklageziffer 3.

Der Beschuldigte wird bestraft mit 4 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 287 Tage

durch Untersuchungshaft erstanden sind.

Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklagerin B. eine Genugtu-

ung von Fr. 20'000.— nebst Zins zu 5 % seit 2. September 2007 zu bezahlen.

Die zweitinstanzliche Gerichtsgebuhr wird festgesetzt auf:

Fr. 5'000.— ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. amtliche Verteidigung (noch ausstehend)
Fr. Vertretung der Privatklagerin (noch ausstehend)

Allfallige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. Die Gerichtskasse wird Uber

die Kosten Rechnung stellen.

Die Kosten des gesamten Verfahrens, inklusive jener der unentgeltlichen
Vertretung der Privatklagerin, jedoch exklusive jener der amtlichen Verteidi-
gung, werden zur Halfte dem Beschuldigten auferlegt und im Ubrigen auf die
Gerichtskasse genommen. Die Kosten der amtlichen Verteidigung werden
auf die Gerichtskasse genommen. Die Ruckzahlungspflicht bleibt vorbehal-

ten.

Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
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die amtliche Verteidigung im Doppel fir sich und zuhanden des
Beschuldigten

die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Ziirich

die Vertreterin der Privatklagerin B. fur sich und zuhanden der Privat-
klagerin

den Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

die Vormundschaftsbehdrde der Gemeinde J. (zur Kenntnisnahme)
sowie in vollstandiger Ausfertigung an

die amtliche Verteidigung im Doppel fur sich und zuhanden des Beschuldig-
ten

die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zurich

die Vertreterin der Privatklagerin B. fur sich und zuhanden der Privat-
klagerin

und nach unbenuitztem Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. Erledigung allfalli-

ger Rechtsmittel an

die Vorinstanz

das Amt fur Justizvollzug des Kantons Zurich, Abteilung Bewahrungs- und
Vollzugsdienste

die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A;
das Migrationsamt des Kantons Zurich

Rechtsmittel:

Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-

sachen erhoben werden.

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollstandigen,

begrundeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge-

richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen.

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen
richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes.
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Obergericht des Kantons Zirich
[I. Strafkammer

Zurich, 13. November 2012

Der Vorsitzende: Der Gerichtsschreiber:

Oberrichter lic. iur. Th. Meyer lic. iur. Hofliger



	Urteil vom 13. November 2012
	
 Anklage
	Urteil der Vorinstanz:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	 der mehrfachen Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 StGB;
	 der mehrfachen sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB;
	 der Gefährdung des Lebens im Sinne von Art. 129 StGB;
	 der Körperverletzung im Sinne von Art. 123 Ziff. 1 Abs. 1 StGB in Verbindung mit Art. 123 Ziff. 2 Abs. 6 StGB;
	 der Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB;
	 der versuchten Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB; sowie
	 der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB.

	2. Es wird davon Vormerk genommen, dass die Staatsanwältin die Anklage gegen den Beschuldigten insofern modifiziert hat, als sie die Vorwürfe der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB in den Anklagepunkten 7. und 8. infolge Verjährung falle...
	3. Der Beschuldigte A._____ wird bestraft mit 7 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 287 Tage durch Haft erstanden sind.
	4. Die Freiheitsstrafe wird vollzogen.
	5. Der Beschuldigte A._____ wird weiter verpflichtet der Geschädigten 1 B._____ eine Genugtuung in der Höhe von Fr. 20'000.– zuzüglich Zins zu 5% seit dem 2. September 2007 zu bezahlen.
	6. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf  Fr.   4'000.–;  die weitern Kosten betragen Fr. 35'352.80 amtliche Verteidigung, Fr.   1'339.–   Untersuchungskosten.  Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. Die Gerichtskasse wird über die Kosten ...
	7. Die Kosten, inklusive derjenigen der amtlichen Verteidigung und der Vertretung der Privatklägerin B._____, werden dem Beschuldigten A._____ auferlegt.
	Berufungsanträge:
	1. Es sei nicht einzutreten auf die Anklagepunkte 1, 2, 4, 7 und 8: Anklagepunkt 1 wegen Verjährung; Anklagepunkt 2, weil die italienische Prozessvoraussetzung des Antrages fehlt; Anklagepunkt 4 gestützt auf Art. 55a StGB; Anklagepunkt 7 – für beide T...
	2. Aufhebung von Kontaktsperren.
	3. Es seien dem Beschuldigten eine angemessene Haftentschädigung und Genugtuung zuzuerkennen.
	4. Es seien die erst- und zweitinstanzlichen Verfahrenskosten zulasten der Staatskasse zu regeln.
	Eventualiter:
	Es sei die Verhandlung auszusetzen und erneut vorzuladen nach abgeschlossener Beweisergänzung im Sinne der bereits gestellten und an sich abgewiesenen Beweisanträge.
	Subeventualiter:  (Für den Fall der Abweisung aller Beweisanträge und eines Schuldspruchs in den verbleibenden Anklagepunkten)
	1. Es sei der Beschuldigte zu bestrafen mit einer teilbedingten Freiheitsstrafe. Der unbedingte Strafteil sei nach der erstandenen Haft zu bemessen. Die erstandene Haft sei anzurechnen. Die Probezeit für den bedingten Strafteil sei auf zwei Jahre zu b...
	2. Es sei der Geschädigten eine Genugtuung im praxisüblichen Rahmen zuzuerkennen.
	3. Die Kosten des erstinstanzlichen Verfahren seien zu 1/3 dem Beschuldigten aufzuerlegen und zu 2/3 auf die Staatskasse zu nehmen. Die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens seien ausgangsgemäss zu regeln.
	1. Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils unter Berücksichtigung des folgenden Umstandes: Eintritt der Verjährung bezüglich Anklageziffern 1, 2, 4,7 (teilweise) und 8.
	2. Bestrafung des Beschuldigten mit 5 1/2 Jahren Freiheitsstrafe.
	1. Der Beschuldigte und Berufungskläger sei schuldig zu sprechen bezüglich der Anklagepunkte 3, 5, 6 und 9.
	2. Der Beschuldigte und Berufungskläger sei angemessen zu bestrafen unter Anrechnung der erstandenen Untersuchungshaft.
	3. Der Beschuldigte und Berufungskläger sei zu verpflichten, der Privatklägerin B._____ eine Genugtuung in Höhe von Fr. 20'000.– zuzüglich 5% Zins seit 2. September 2009 zu bezahlen.
	4. Die Kosten des Berufungsverfahrens sowie diejenigen des erstinstanzlichen Verfahrens (inklusive derjenigen der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Rechtsvertretung der Privatklägerin) seien dem Beschuldigten aufzuerlegen.
	Erwägungen:
	I.  Prozessgeschichte
	1. Strafrahmen

	2.5.2. Von einem schweren objektiven und subjektiven Verschulden ist hinsichtlich der sexuellen Nötigung vom 2. September 2007 (Anklageziffer 5) auszugehen. Die Gewalt, die der Beschuldigte zur Erzwingung des Analverkehrs anwendete, muss ausserordentl...
	Es wird beschlossen:
	1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichts Affoltern vom 6. September 2011 bezüglich Dispositivziffer 2 (Vormerknahme vom Rückzug der Vorwürfe der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 2 lit. b StGB in den Anklagepunkten 7 und 8 durch d...
	2. Das Verfahren wird mit Bezug auf die Anklageziffern 1, 2, 4, 7 (betreffend Gefährdung des Lebens) und 8 (betreffend versuchte Nötigung) eingestellt.
	3. Schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil.
	4. Rechtsmittel:
	Gegen Ziffer 2 dieses Entscheides kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.
	Es wird erkannt:
	1. Der Beschuldigte A._____ ist schuldig
	-  der Vergewaltigung im Sinne von Art. 190 Abs. 1 aStGB (Anklageziffer 3)
	-  der sexuellen Nötigung im Sinne von Art. 189 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 5)
	-  der mehrfachen Nötigung im Sinne von Art. 181 StGB (Anklageziffern 5 und 6)
	-  der Drohung im Sinne von Art. 180 Abs. 1 StGB (Anklageziffer 9).
	2. Der Beschuldigte wird freigesprochen vom Vorwurf der sexuellen Nötigung betreffend Anklageziffer 3.
	3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 4 Jahren Freiheitsstrafe, wovon 287 Tage durch Untersuchungshaft erstanden sind.
	4. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin B._____ eine Genugtuung von Fr. 20'000.– nebst Zins zu 5 % seit 2. September 2007 zu bezahlen.
	5. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
	Allfällige weitere Auslagen bleiben vorbehalten. Die Gerichtskasse wird über die Kosten Rechnung stellen.
	6. Die Kosten des gesamten Verfahrens, inklusive jener der unentgeltlichen Vertretung der Privatklägerin, jedoch exklusive jener der amtlichen Verteidigung, werden zur Hälfte dem Beschuldigten auferlegt und im Übrigen auf die Gerichtskasse genommen. D...
	7. Schriftliche Mitteilung im Dispositiv an
	die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich
	die Vertreterin der Privatklägerin B._____ für sich und zuhanden der Privatklägerin
	den Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	die Vormundschaftsbehörde der Gemeinde J._____ (zur Kenntnisnahme)
	die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Beschuldigten
	die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich
	die Vertreterin der Privatklägerin B._____ für sich und zuhanden der Privatklägerin
	die Vorinstanz
	das Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Abteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste
	die Koordinationsstelle VOSTRA mit Formular A;
	das Migrationsamt des Kantons Zürich

	8. Rechtsmittel:
	Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden.

